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1. ABSCHNITT 
Vertretung durch Kammern 

 
§ 1 Kammern 

 
Als öffentliche Berufsvertretungen werden errich-

tet 

1. Die Landesärztekammer, 

2. die Landeszahnärztekammer, 

3. die Landestierärztekammer, 

4. die Landesapothekerkammer, 

5. die Landespsychotherapeutenkammer) 
 
 

§ 2 Kammermitglieder 
 

(1) Es gehören an 

1. der Landesärztekammer alle Ärztinnen und 
Ärzte, die bestallt oder approbiert sind oder eine 
Erlaubnis zur Ausübung des ärztlichen Berufs 
besitzen, 

2. der Landeszahnärztekammer alle Zahnärztin-
nen und Zahnärzte, die bestallt oder approbiert 
sind oder eine Erlaubnis zur Ausübung der 
Zahnheilkunde besitzen, sowie Dentistinnen und 
Dentisten, die staatlich anerkannt sind, 

3. der Landestierärztekammer alle Tierärztinnen 
und Tierärzte, die bestallt oder approbiert sind 
oder eine Erlaubnis zur Ausübung des tierärztli-
chen Berufs besitzen, 

4. der Landesapothekerkammer alle Apothekerin-
nen und Apotheker, die bestallt oder approbiert 
sind oder eine Erlaubnis zur Ausübung des  
Apothekerberufs besitzen, 

5. der der Landespsychotherapeutenkammer alle 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, 
Psychologischen Psychotherapeutinnen und 
Psychologischen Psychotherapeuten sowie Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen 
und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten, die approbiert sind oder eine Erlaubnis zur 
Berufsausübung nach dem Psychotherapeuten-
gesetz vom 16. Juni 1998 (BGBl. I S. 1311), das 
zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 15. 
August 2019 (BGBl. I S. 1307, 1331) geändert 
worden ist, oder nach dem Psychotherapeuten-
gesetz vom 15. November 2019 (BGBl. I S. 
1604), das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes 
vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung be-
sitzen) besitzen, 

und die im Land ihren Beruf ausüben oder, falls sie 
ihren Beruf nicht ausüben, im Land ihren Wohnsitz 
haben. 
 

(2) Personen, die sich in Baden-Württemberg in  

1. der ärztlichen Ausbildung im praktischen Jahr 
nach § 3 der Approbationsordnung für Ärzte, 

2. der zahnärztlichen Ausbildung nach § 2 der Ap-
probationsordnung für Zahnärzte und nach § 2 Ab-
satz 1 der Approbationsordnung für Zahnärzte und 
Zahnärztinnen, 

3. der praktischen Ausbildung nach § 4 der Approba-
tionsordnung für Apotheker oder 

4. der Ausbildung nach der Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung für Psychologische Psychothera-
peuten, der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
oder nach § 2 Nummer 2 und § 8 Nummer 2 der Ap-
probationsordnung für Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten befinden, 

steht der freiwillige Beitritt zu derjenigen Kammer of-
fen, in der sie nach Abschluss der jeweiligen Ausbil-
dung Mitglied wären.  

 
(3) Ein Kammermitglied im Sinne des Absatzes 1, 

das seine heilberufliche Tätigkeit vollständig außer-
halb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes verlegt 
oder dort seinen Wohnsitz nimmt, ohne seinen Beruf 
in Baden-Württemberg auszuüben, kann freiwilliges 
Mitglied seiner Kammer bleiben, sofern deren Sat-
zung dies vorsieht. Die freiwillige Mitgliedschaft en-
det  

1. mit Beginn der Pflichtmitgliedschaft 

2. durch Verzichtserklärung oder 
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3. mit Verlust des Berufsausübungsrechts im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes. 

 
(4) Die Kammern können eine freiwillige Mitglied-

schaft im Sinne von Absatz 2 und 3 beenden, wenn 
das freiwillige Mitglied seine Verpflichtungen gegen-
über der Kammer nicht erfüllt. Die Entscheidung der 
Kammer über die Aufhebung der freiwilligen Mitglied-
schaft wird mit Bekanntgabe an die betroffene Per-
son wirksam. Die Bekanntgabe kann öffentlich im 
Bekanntmachungsorgan der Kammer erfolgen, 
wenn der Aufenthaltsort der betroffenen Person un-
bekannt und eine Bekanntgabe an eine bevollmäch-
tigte Person nicht möglich ist. 
 
 

§ 2a  
Dienstleister aus einem Mitgliedstaat, EWR-

Staat oder einem Vertragsstaat 
 

(1) Berufsangehörige, die als Staatsangehörige 
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union (Mit-
gliedsstaat) oder eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR-Staat) oder eines Vertragsstaates, dem 
Deutschland und die Europäische Union vertraglich 
einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt 
haben (Vertragsstaat), im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes im Rahmen des Dienstleistungsverkehrs 
nach dem Recht der Europäischen Union ihren Beruf 
vorübergehend und gelegentlich ausüben, ohne hier 
eine berufliche Niederlassung zu haben, gehören ab-
weichend von § 2 Abs. 1 den Kammern nicht an, so-
lange sie in einem der genannten Staaten beruflich 
niedergelassen sind.  

 
(2) Die zuständige Behörde übermittelt der jeweils 

zuständigen Kammer unverzüglich Kopien der Mel-
dung des Dienstleisters sowie die bei der Meldung 
vorgelegten Dokumente nach Maßgabe der Richtli-
nie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 7. September 2005 über die Aner-
kennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 
30.9.2005, S. 22, zuletzt ber. ABl. L 305 vom 
24.10.2014, S. 115), die zuletzt durch Richtlinie 
2015/55/EU (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 132) ge-
ändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung. 
Für die Zeit der Dienstleistungserbringung werden 
die Dienstleister bei der jeweils zuständigen Kammer 
vorübergehend eingetragen. 
 

(3) Die Dienstleister haben bei Erbringung ihrer 
Dienstleistung die gleichen Rechte und Pflichten zur 
Ausübung des Berufs wie die Berufsangehörigen 
nach § 2 Abs. 1, insbesondere die Pflichten zur ge-
wissenhaften Berufsausübung und zum Abschluss 

einer Haftpflichtversicherung. Sie unterliegen den 
berufsständischen, gesetzlichen oder verwaltungs-
rechtlichen Berufsregeln einschließlich der Berufs-
gerichtsbarkeit nach Maßgabe der Richtlinie 
2005/36/EG. 

§ 3  
Melde- und Auskunftspflichten der Mitglieder; 

Datenverarbeitung durch die Kammern; 
Verwaltungszusammenarbeit mit Behörden des 

Herkunfts- und Aufnahmestaates 
 

(1) Die Kammermitglieder müssen sich innerhalb 
eines Monats nach Beginn der Mitgliedschaft bei ih-
ren Kammern melden und die für die Berufsaus-
übung erforderlichen Zeugnisse und Bescheinigun-
gen vorlegen. Sie haben den Kammern innerhalb ei-
nes Monats die Beendigung ihrer Berufsausübung 
und jeden Wechsel eines Tätigkeitsortes und Wohn-
sitzes anzuzeigen. Jede Kammer führt ein Mitglie-
derverzeichnis. Die Kammermitglieder sind verpflich-
tet, ihrer Kammer die hierzu erforderlichen Angaben 
zu machen. Das Nähere, insbesondere den Umfang 
der anzugebenden personenbezogenen Daten und 
vorzulegenden Unterlagen sowie die Dauer der Da-
tenspeicherung, regeln die Kammern in ihrer Melde-
ordnung. Die Meldung nach Satz 1 kann auch über 
einen Einheitlichen Ansprechpartner im Sinne des 
Gesetzes über Einheitliche Ansprechpartner für das 
Land Baden-Württemberg erfolgen. Die §§ 71a bis 
71e des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes in 
der jeweils geltenden Fassung finden Anwendung. 
 

(2) Die Kammern dürfen personenbezogene Da-
ten verarbeiten, soweit dies für die Wahrnehmung 
der ihnen durch Gesetz oder Rechtsverordnung 
übertragenen Aufgaben notwendig ist. Die perso-
nenbezogenen Daten dürfen an andere Heilberufe-
Kammern, an die Versorgungswerke, die Kassen-
ärztliche und Kassenzahnärztliche Vereinigung und 
die Aufsichts- und Approbationsbehörden übermittelt 
werden, soweit dies zur Aufgabenwahrnehmung die-
ser Stellen notwendig ist. Das Nähere, insbesondere 
den Umfang der zu übermittelnden personenbezo-
genen Daten, regeln die Kammern in ihrer Meldeord-
nung.  
 

(3) Die für den jeweiligen Beruf zuständige Kam-
mer des Landes Baden-Württemberg wird durch die 
zuständige Behörde von Amts wegen über die Ertei-
lung und über das Erlöschen, die Rücknahme, die 
Anordnung des Ruhens und den Widerruf von Ap-
probationen, Berufserlaubnissen und Apothekenbe-
triebserlaubnissen informiert. Die Kammer hat die 
personenbezogenen Daten unverzüglich zu löschen, 
wenn die Erteilung der Approbation nicht zur Kam-
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mermitgliedschaft nach diesem Gesetz führt. Die In-
formation kann auch durch eine zentrale Register-
stelle erfolgen. Die Kammer unterrichtet die Berufs-
zulassungsbehörde über die Verletzung von Berufs-
pflichten, wenn das Verhalten geeignet ist, Zweifel 
an der Eignung in gesundheitlicher Hinsicht, an der 
Würdigkeit oder Zuverlässigkeit von Kammerange-
hörigen oder Dienstleistern hervorzurufen, und über 
Maßnahmen, die sie auf Grund von Auskünften nach 
Artikel 56 Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG ergriffen 
hat. 
 

(4) Im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung sind 
die Kammern im Übrigen nach Maßgabe der Artikel 
8 und 56 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG zur engen 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden des 
Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaates und zur 
Leistung von Amtshilfe verpflichtet und haben dabei 
die Vertraulichkeit der ausgetauschten Informatio-
nen sicherzustellen. Die Kammern unterrichten die 
zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaates 
über Tatsachen, die die Rücknahme, den Widerruf, 
die Anordnung des Ruhens der Approbation oder Er-
laubnis oder die Untersagung der Tätigkeit rechtfer-
tigen könnten, und über berufsgerichtliche Maßnah-
men, die sich auf die Ausübung der von der Richtlinie 
2005/36/EG erfassten Tätigkeiten auswirken könn-
ten. Erhalten die Kammern Auskünfte der zuständi-
gen Behörden von Aufnahmemitgliedstaaten, die 
sich auf die Ausübung des Berufs auswirken könn-
ten, so prüfen sie die Richtigkeit der Sachverhalte, 
befinden über Art und Umfang der durchzuführenden 
Prüfungen und unterrichten den Aufnahmemitglied-
staat über die Konsequenzen, die sie aus den über-
mittelten Auskünften ziehen. Im Fall der Dienstleis-
tungserbringung können die Kammern von den zu-
ständigen Behörden des Niederlassungsmitglied-
staates alle Informationen über die Rechtmäßigkeit 
der Niederlassung und die gute Führung des Dienst-
leisters anfordern sowie Informationen über das 
Nichtvorliegen strafrechtlicher Sanktionen, einer 
Rücknahme, eines Widerrufs und einer Anordnung 
des Ruhens der Approbation oder der Erlaubnis, und 
Informationen über eine nicht vorliegende Untersa-
gung der Ausübung der Tätigkeit und über das Feh-
len von Tatsachen, die eine dieser Sanktionen oder 
Maßnahmen rechtfertigen könnten. Auf Anforderung 
der zuständigen Behörden des Aufnahmemitglied-
staates haben die Kammern die in Satz 4 genannten 
Informationen über den Dienstleister der anfordern-
den Behörde zu übermitteln. Im Falle einer Be-
schwerde über eine Dienstleistung fordern die Kam-
mern alle Informationen an, die für ein ordnungsge-
mäßes Beschwerdeverfahren notwendig sind, und 
übermitteln ihrerseits die entsprechenden Informati-
onen auf Anforderung an die zuständige Behörde 

des Aufnahmemitgliedstaats. Der Dienstleistungs-
empfänger wird über das Ergebnis des Beschwerde-
verfahrens unterrichtet.  

 
 

§ 4 Kammeraufgaben 
 

(1) Aufgabe der Kammern ist die Vertretung und 
Förderung der Berufsinteressen ihrer Mitglieder. Die 
Kammern haben insbesondere 

1. die beruflichen Belange der Kammermitglieder 
wahrzunehmen, 

2. die Erfüllung der Berufspflichten der Kammermit-
glieder zu überwachen, 

3. die Ausbildung der Kammermitglieder sowie de-
ren berufliche Fortbildung zu fördern, 

4. Belange der Qualitätssicherung wahrzunehmen 
sowie die Mitwirkung der Kammermitglieder an 
der Sicherung der Qualität ihrer beruflichen Leis-
tungen nach dem 5. Abschnitt zu regeln, 

5. die berufliche Weiterbildung der Kammermitglie-
der nach dem 6. Abschnitt zu regeln, 

6. auf ein kollegiales Verhältnis der Kammermit-
glieder untereinander sowie auf eine Koopera-
tion mit Angehörigen sonstiger Gesundheitsbe-
rufe und Pflegeberufe hinzuwirken, 

7. bei berufsbezogenen Streitigkeiten unter den 
Kammermitgliedern zu vermitteln, 

8. die zuständigen öffentlichen Stellen in Fragen 
der Normsetzung und der Verwaltung zu beraten 
und zu unterstützen sowie Sachverständige zu 
benennen, 

9. Dritte, insbesondere Patienten, in Angelegenhei-
ten, die die Berufsausübung betreffen, zu infor-
mieren und zu beraten, 

10. bei der Prävention, der Förderung und dem 
Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und der 
Tiere sowie der Beobachtung und Bewertung 
der gesundheitlichen Verhältnisse mitzuwirken, 

11. die Aus- und Fortbildung der bei den Kammer-
mitgliedern Beschäftigten oder unter ihrer Ver-
antwortung Tätigen zu fördern und die ihnen 
nach dem Berufsbildungsgesetz obliegenden 
Aufgaben wahrzunehmen sowie 

12. Kammermitgliedern Heilberufsausweise, Institu-
tionskarten (SMC-B) und sonstige Bescheini-
gungen, auch elektronischer Art, sowie qualifi-
zierte Zertifikate oder qualifizierte Attribut-Zertifi-
kate mit Angaben über die berufliche Zulassung 
nach dem Signaturgesetz auszustellen sowie 
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13. zur Feststellung der erforderlichen Sprachkennt-
nisse im Zusammenhang mit der Anerkennung 
von ausländischen Bildungsnachweisen in den 
in § 2 Absatz 1 genannten Berufen Sprachprü-
fungen durchzuführen.  

Die Kammern haben bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben die Interessen des Gemeinwohls und die 
Rechte der Patienten zu beachten. Sie haben Pati-
entenunterlagen für die Dauer der Aufbewahrungs-
pflicht in Obhut zu nehmen und den Patienten Ein-
sicht zu gestatten, sofern dies nicht durch das ver-
pflichtete Kammermitglied oder dessen Rechtsnach-
folgerin oder -nachfolger gewährleistet ist. Gegen-
über den Verpflichteten besteht in diesem Fall ein 
Anspruch auf Erstattung der Kosten, welche im Zu-
sammenhang mit der Aufbewahrung der Patienten-
akten entstehen. Die Kammern können andere Kam-
mermitglieder oder Dritte mit der Erfüllung dieser 
Aufgabe betrauen, des Weiteren können die Kam-
mern gemeinsame Einrichtungen zur Erfüllung die-
ser Aufgabe errichten oder nutzen. 
 

(2) Im Rahmen der Wahrnehmung der in Absatz 
1 Satz 1 Nr. 3 bis 5 genannten Aufgaben sind die 
Kammern berechtigt, 

1. Fortbildungen zu zertifizieren und Fortbildungs-
zertifikate als Nachweis der Erfüllung der Fortbil-
dungspflicht auszustellen, 

2. von Kammermitgliedern betriebene Qualitäts-
managementsysteme zu zertifizieren, 

2a. Fortbildungsveranstaltungen, die inhaltlich auf 
einem von der Kammer empfohlenen Curriculum 
beruhen (curriculare Fortbildungen) anzuerken-
nen und Kammerzertifikate über die erfolgreiche 
Teilnahme  an diesen Veranstaltungen auszu-
stellen und 

3. Daten über die Nachweise von Fort- und Weiter-
bildung sowie fachlichen Qualifikationen fortlau-
fend zu erfassen. 

Die Kammerzertifikate über die Erfüllung der Fortbil-
dungspflicht, die erfolgreiche Teilnahme an curricu-
laren Fortbildungen sowie über die Einführung und 
Anwendung von Qualitätsmanagementsystemen 
können angekündigt werden. 
 

(3) Im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 sind die Kammern 
berechtigt, sich mit anderen herausgebenden Stellen 
zusammenzuschließen und Dritte in die Aufgabener-
füllung einzubeziehen. Die Aufsichtsbehörde kann 
den Kammern durch Rechtsverordnung die Aufga-
ben der herausgebenden Stelle gemäß  

§ 291 a Abs. 5a des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch (SGB V) auch für Angehörige derjenigen Ge-
sundheitsberufe und medizinischen Hilfsberufe, die 
keiner Kammer angehören, übertragen. Die Antrag-
stellenden sind verpflichtet, sich persönlich mit ihrem 
Personalausweis oder Pass zu identifizieren.  
 

(4) Die Kammern sind befugt, innerhalb ihres Auf-
gabenkreises weitere Aufgaben zu übernehmen und 
Vorstellungen und Anträge an die zuständigen Stel-
len zu richten. In wichtigen Angelegenheiten sollen 
die Behörden die zuständige Kammer hören. 
 

(5) Die Kammern legen einmal im Jahr über ihre 
Tätigkeit Rechenschaft ab. Zur Wahrung von Berufs- 
und Standesinteressen sind die Kammern berech-
tigt, mit Kammern des gleichen Berufs oder anderer 
Heilberufe, mit Verbänden, die gesetzliche Aufgaben 
in der Sozialversicherung erfüllen oder sonstige be-
rufsbezogene Belange im Sinne von Satz 1 wahr-
nehmen, Arbeitsgemeinschaften zu bilden. 

 
(6) Die Aufsichtsbehörde kann der Kammer mit ih-

rer Zustimmung auch staatliche Aufgaben durch 
Rechtsverordnung übertragen, wenn die Aufgabe 
durch die Kammer sachgerechter oder wirtschaftli-
cher erfüllt werden kann; dabei kann sich die Auf-
sichtsbehörde ein fachliches Weisungsrecht vorbe-
halten. 
 

(7) Die Kammern können, soweit dies nicht durch 
Gesetz besonders geregelt wird, durch Satzung  
(§ 9) Wohlfahrtseinrichtungen für die Kammermit-
glieder und ihre Familien schaffen. Die Regelung der 
Alters-, Witwen- und Unfallversicherung sowie die 
Regelung der Erwerbsunfähigkeitsrenten der Kam-
mermitglieder und ihrer Angehörigen erfolgt durch 
besonderes Gesetz. Berufsangehörige, die ihren Be-
ruf nicht ausüben, können zum Beitritt zu den Wohl-
fahrtseinrichtungen nicht verpflichtet werden. 
 

(8) Bestehende Wohlfahrtseinrichtungen können 
von den Kammern übernommen werden. 
 

(9) Die Landesärztekammer und die Landespsy-
chotherapeutenkammer bilden zur Erörterung be-
rufsübergreifender Angelegenheiten, insbesondere 
in den Bereichen der Berufsordnung, Weiterbildung 
und Qualitätssicherung, einen gemeinsamen Beirat. 
Er hat die Aufgabe, die Zusammenarbeit der Berufs-
gruppen zu fördern, bei Interessenkonflikten ausglei-
chend zu wirken und die Organe der Kammern bei 
der Aufgabenerfüllung zu unterstützen und zu bera-
ten. Die Beiratsmitglieder werden von den Vorstän-
den der jeweiligen Kammern berufen. Die Zusam-
mensetzung und die Anzahl der Mitglieder werden 
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einvernehmlich festgelegt. Die von der Landesärzte-
kammer entsandten Mitglieder müssen hauptberuf-
lich psychotherapeutisch tätig sein. Der gemeinsame 
Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

 
 

§ 5 Ethikkommissionen, Ethikrat 
 

(1) Die Landesärztekammer errichtet eine Ethik-
kommission als unselbständige Einrichtung durch 
Satzung. Die Ethikkommission hat die Aufgabe, die 
Mitglieder der Landesärztekammer und der Landes-
zahnärztekammer in berufsethischen Fragen zu be-
raten sowie die bundes- oder landesrechtlich einer 
öffentlich-rechtlichen Ethikkommission zugewiese-
nen Aufgaben wahrzunehmen, insbesondere die 
Aufgaben nach den §§ 40, 40c und 42 des Arznei-
mittelgesetzes (AMG), Abschnitt 2 des Medizinpro-
dukterecht-Durchführungsgesetzes, §§ 8 und 9 des 
Transfusionsgesetzes (TFG) sowie § 36 des Strah-
lenschutzgesetzes. 
 

(2) In der nach Absatz 1 Satz 1 zu erlassenden 
Satzung ist insbesondere zu regeln: 

1. die Aufgaben der Ethikkommission, 

2. ihre Zusammensetzung, insbesondere die Ein-
beziehung von Zahnärztinnen und Zahnärzten, 
soweit es um zahnärztliche Tätigkeiten geht, 

3. das Verfahren zur Berufung der Mitglieder, wo-
bei die Kammer darauf hinwirken soll, dass 
Frauen und Männer in gleicher Zahl berücksich-
tigt werden, 

4. die Anforderungen an die Sachkunde, die Un-
abhängigkeit und die Pflichten der Mitglieder, 

5. die Voraussetzungen für ihre Tätigkeit, 

6. das Verfahren, einschließlich der Mitwirkung von 
Ethikkommissionen, die bei Krankenhäusern der 
Maximal- oder Zentralversorgung sowie bei  
vergleichbaren Krankenhäusern nach  
§ 108 Nr. 3 SGB V eingerichtet und nicht ge-
werbsmäßig, auf Gewinnerzielung ausgerichtet 
tätig sind, 

7. der Zeitraum der Aufbewahrung der wesentli-
chen Dokumente über alle klinischen Prüfungen 
nach Artikel 15 Abs. 5 der Richtlinie 2001/20/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 4. April 2001 zur Angleichung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Anwendung der guten klinischen Praxis 
bei der Durchführung von klinischen Prüfungen 
mit Humanarzneimitteln (Abl. EG Nr. L 121 S. 
34), 

8. die Geschäftsführung, 

9. die Aufgaben des den Vorsitz führenden Mit-
glieds, 

10. die Erhebung von Gebühren zur Deckung von 
durch die Einrichtung und Tätigkeit der Ethik-
kommission anfallenden Kosten, 

11. die Entschädigung der Mitglieder und 

12. die Anerkennung von Voten einer Ethikkommis-
sion, die ihren Sitz außerhalb des Geltungsbe-
reichs des Kammergesetzes hat und durch je-
weiliges Landesrecht gebildet ist. 

 
(3) Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben sind 

die Mitglieder der Ethikkommission in ihrer Mei-
nungsbildung und Entscheidungsfindung unabhän-
gig. Sie sind zur Vertraulichkeit und Verschwiegen-
heit verpflichtet. 
 

(4) Ergibt sich durch ein Verhalten der Ethikkom-
mission im Rahmen der Bewertung klinischer Prü-
fungen nach dem Arzneimittelgesetz oder dem Me-
dizinprodukterecht-Durchführungsgesetz eine Scha-
densersatzverpflichtung, so ist die Kammer durch 
das Land von Schadensersatzverpflichtungen freizu-
stellen, soweit diese nicht bei einem in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum zum Geschäftsbetrieb zuge-
lassenen Versicherungsunternehmen versicherbar 
sind. Die Freistellung setzt voraus, dass die Landes-
ärztekammer eine Haftpflichtversicherung zur Vor-
sorge für die Erfüllung von Schadensersatzverpflich-
tungen wegen Amtspflichtverletzung durch die Tätig-
keit ihrer Ethikkommission abgeschlossen hat und 
das Nähere, insbesondere zur Mindesthöhe der 
Haftpflichtversicherung, zur Ausstattung einer Ge-
schäftsstelle der Ethikkommission und zu Regress-
möglichkeiten in einer Vereinbarung zwischen dem 
Land und der jeweiligen Kammer geregelt ist. 

(5) Bei den Universitäten des Landes werden 
Ethikkommissionen errichtet. Diese treten für den 
Hochschulbereich an die Stelle der Ethikkommissio-
nen der Landesärztekammer. Die Universitäten er-
lassen eine Satzung nach § 8 des Landeshochschul-
gesetzes (LHG). Die Absätze 2 und 3 gelten entspre-
chend. 

(6) Die Kammern können jeweils einen Ethikrat er-
richten. Die jeweilige Kammer regelt die Zuständig-
keit und die Zusammensetzung des Ethikrats durch 
Satzung. Die Aufgaben, die den Ethikkommissionen 
nach Bundesrecht zugewiesen worden sind, bleiben 
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der ausschließlichen Zuständigkeit der Ethikkommis-
sion nach § 5 Absatz 1 vorbehalten. Im Übrigen gel-
ten die Bestimmungen des Absatzes 2 Nummern 1 
bis 6 und 8 bis 12 sowie Absatz 3 entsprechend. 

(7) Die Kammern können durch Satzung einen ge-
meinsamen Ethikrat oder mehrere gemeinsame 
Ethikräte errichten. Die Bestimmungen des Absatzes 
2 Nummern 1 bis 6 und 8 bis 12 sowie der Absätze 
3 und 6 gelten entsprechend. Die Kammern können 
auch mit Kammern anderer Länder einen gemeinsa-
men Ethikrat einrichten. In diesem Fall tritt der ge-
meinsame Ethikrat dieser Landeskammern an die 
Stelle des Ethikrates nach Satz 1. 

 
 

§ 5a  
Kommission nach dem Transplantationsgesetz 

 
(1) Bei der Landesärztekammer werden für jeden 

Regierungsbezirk Kommissionen für gutachtliche 
Stellungnahmen gemäß § 8 Abs. 3 Satz 2 des Trans-
plantationsgesetzes errichtet. Für das Verfahren vor 
den Kommissionen gelten Teil I und II des Landes-
verwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) entspre-
chend, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt 
ist. 

 
(2) Einer Kommission gehören eine Ärztin oder 

ein Arzt, eine Person mit der Befähigung zum Rich-
teramt und eine in psychologischen Fragen erfah-
rene und ausgebildete Person an. Die Mitglieder der 
Kommission sind auch nach Beendigung ihrer Amts-
zeit zur Verschwiegenheit über die ihnen im Rahmen 
ihrer Tätigkeit in der Kommission bekannt geworde-
nen Angelegenheiten verpflichtet. 
 

(3) Mitglied der Kommission kann nicht sein, wer 

1. als Arzt an der Entnahme oder Übertragung von 
Organen beteiligt ist, 

2. Weisungen eines Arztes im Sinne der  
Nummer 1 untersteht,  

3. aus sonstigen Gründen ungeeignet ist. 
 

(4) Die Kommissionsmitglieder und deren Stell-
vertreter werden vom Vorstand der Landesärzte-
kammer im Benehmen mit dem Sozialministerium für 
die Dauer von fünf Jahren ernannt. Wiederernen-
nung ist zulässig. Für ausgeschiedene Mitglieder 
und deren Stellvertreter sind für die Zeit bis zum 
Ende der regulären Amtszeit neue Mitglieder zu be-
stellen. 
 

(5) Lagen die Voraussetzungen nach Absatz 2 

oder 3 für die Ernennung nicht vor oder sind sie 
nachträglich weggefallen, ist die Ernennung vom 
Vorstand der Landesärztekammer im Benehmen mit 
dem Sozialministerium zurückzunehmen oder zu wi-
derrufen. Sind dringende Anhaltspunkte dafür gege-
ben, dass die Ernennung zurückzunehmen oder zu 
widerrufen ist, so kann der Vorstand der Landesärz-
tekammer die Ausübung der Dienstgeschäfte vorläu-
fig untersagen. 
 

(6) Die Kommission wird auf schriftlichen Antrag 
des Transplantationszentrums tätig. Der Antrag ist 
nur wirksam, wenn er von dem Organspender vor 
Eingang bei der Kommission unterschrieben worden 
ist. 
 

(7) Die Kommission verhandelt mündlich in nicht 
öffentlicher Sitzung. Sie kann dem Organempfänger 
und dessen gesetzlichem Vertreter die Anwesenheit 
gestatten. § 10 Abs. 1 bis 3 und Abs. 5 sowie die §§ 
11 und 12 des Gesetzes über das Verfahren in Fa-
miliensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit sind entsprechend anzuwenden. 
 

(8) Die Kommission hört den Organspender per-
sönlich an. Sie kann Zeugen und Sachverständige 
sowie den Organempfänger anhören. Für Zeugen 
und Sachverständige gilt § 65 LVwVfG. 
 

(9) Über die Sitzung der Kommission ist eine Nie-
derschrift anzufertigen. 
 

(10) Die Kommission berät nicht öffentlich und er-
stattet die gutachtliche Stellungnahme auf Grund des 
Gesamtergebnisses der Sitzung. Die Kommission 
entscheidet mit Stimmenmehrheit. Die gutachtliche 
Stellungnahme ist kurz schriftlich zu begründen und 
dem Antragsteller sowie dem Organspender zusam-
men mit der Niederschrift bekannt zu geben. Rechts-
behelfe sind nicht gegeben. 
 

(11) Der Vorstand der Landesärztekammer be-
stimmt für jede Kommission einen Vorsitzenden. 
Dessen Aufgaben sind die Einberufung und Leitung 
der Sitzungen, die Veranlassung der erforderlichen 
Ladungen, die Abfassung der Niederschrift und die 
Bekanntmachung der gutachtlichen Stellungnahme. 
Er bedient sich dazu der Hilfe einer von der Landes-
ärztekammer einzurichtenden Geschäftsstelle. Die 
Bestimmung des Berichterstatters ist Sache des Vor-
sitzenden. 
 

(12) Die Mitglieder der Kommissionen erhalten 
für ihre Tätigkeit von der Landesärztekammer Leis-
tungen in der sich für Sachverständige nach dem 
Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz in der 
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jeweils geltenden Fassung ergebenden Höhe. Die 
Landesärztekammer schließt mit den Trägern der 
Transplantationszentren im Einvernehmen mit den 
Landesverbänden der Krankenkassen und den Ver-
bänden der Ersatzkassen Verträge über die konkrete 
Ausgestaltung der Kostenerstattung oder erhebt für 
die Tätigkeit der Kommission kostendeckende Ge-
bühren bei dem Träger des Transplantationszent-
rums, das den Antrag nach Absatz 6 gestellt hat. Für 
die Gebührenerhebung gilt § 6 Abs. 2 entsprechend. 

 
 

§ 6 Besondere Aufgaben der  
Landesapothekerkammer 

 
(1) Die Landesapothekerkammer ist 

1. zuständige Behörde nach § 23 Abs. 1 bis 3 so-
wie § 24 Absatz 1 der Apothekenbetriebsord-
nung (ApBetrO), 

2. zuständige Behörde nach § 4 Abs. 2 Satz 1 und 
für die mit § 4 verbundene Aufsicht nach § 13 
des Gesetzes über die Ladenöffnung in Baden-
Württemberg (LadÖG). 

 
(2) Für die Erhebung von Verwaltungsgebühren 

gelten die §§ 2 Abs. 1 und 11 des Kommunalabga-
bengesetzes, für ihre Beitreibung gilt § 74 entspre-
chend. 

 
(3) Das Land erstattet der Landesapothekerkam-

mer am Schluss eines jeden Rechnungsjahres ge-
gen Nachweis den Aufwand für die Erfüllung der in 
Absatz 1 genannten Aufgaben. Das Land kann statt-
dessen im Einvernehmen mit der Landesapotheker-
kammer diesen Aufwand ganz oder teilweise durch 
einen jährlichen Pauschalbetrag abgelten. 

 
(4) Die Landesapothekerkammer ist in den Fällen 

des § 36 Nummer 2 Buchstaben k bis l und m Ap-
BetrO und des § 15 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe 
b und Nummer 3 LadÖG, soweit sie für die Aufsicht 
nach dem Gesetz über die Ladenöffnung in Baden-
Württemberg zuständig ist, Verwaltungsbehörde im 
Sinne von § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten. 
 

(5) Die der Landesapothekerkammer nach den 
Absätzen 1 und 4 übertragenen Aufgaben sind 
Pflichtaufgaben nach Weisung des Sozialministeri-
ums. 

 

2. ABSCHNITT 
Rechtsstellung der Kammern 

 
I. Allgemeines 

 
 

§ 7 Körperschaften des öffentlichen Rechts 
 

Die Kammern sind Körperschaften des öffentli-
chen Rechts. 

 
 

§ 8 Staatsaufsicht 
 

(1) Die Kammern unterstehen der staatlichen Auf-
sicht. 
 

(2) Die Aufsicht über die Landesärztekammer, 
Landeszahnärztekammer und Landesapotheker-
kammer sowie die Landespsychotherapeutenkam-
mer wird vom Sozialministerium, die Aufsicht über 
die Landestierärztekammer vom Ministerium Ländli-
cher Raum, in Vermittlungs- und Berufsgerichtsan-
gelegenheiten vom zuständigen Ministerium im Be-
nehmen mit dem Justizministerium geführt. 
 

(3) Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, 
ist die Aufsicht darauf beschränkt, die Einhaltung die-
ses Gesetzes und der auf Grund seiner Bestimmun-
gen erlassenen Vorschriften zu überwachen. Die 
Aufsichtsbehörde kann zu den Sitzungen der Vertre-
terversammlungen Vertreter abordnen, denen auf 
Verlangen jederzeit das Wort zu erteilen ist. 
 

(4) Die Vorschriften über die Gemeindeaufsicht 
gelten sinngemäß. 

 
 

II. Satzungen 
 

§ 9 Allgemeines 
 

(1) Die Kammern erlassen Satzungen. 
 
(2) Zum Erlass einer Satzung ist die Vertreterver-

sammlung zuständig. Sie fasst die Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit bei Anwesenheit von mindestens 
zwei Dritteln der Mitglieder oder ihrer Ersatzperso-
nen; dies gilt bei Beschlüssen im Umlaufverfahren 
entsprechend. 
 

(3) Satzungen bedürfen der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde, der Ausfertigung sowie der öffent-
lichen Bekanntmachung. Sofern eine Fassung einer 
Satzung bei der Kammer angefordert wird, ist sie in 
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der gewünschten Form zuzuleiten. Durch Satzungs-
recht kann hierfür ein Kostenaufwand in Rechnung 
gestellt werden. 
 

(4) Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt ent-
weder 

1. im Bekanntmachungsorgan der betreffenden 
Kammer, 

2. elektronisch auf der Homepage der jeweiligen 
Kammer oder 

3. in beiden Formen. 
 
(5) Bei einer Bekanntmachung nach Absatz 4 Num-
mer 2 weist die Kammer im Bekanntmachungsorgan 
auf die Bekanntmachung unter Angabe der Internet-
adresse und des Genehmigungsvermerks hin. Auf 
der Homepage bekannt gemachte Satzungen und 
Beschlüsse müssen den Bereitstellungstag ange-
ben, den Genehmigungsbescheid beinhalten und in 
der bekannt gemachten Fassung dauerhaft durch 
technische und organisatorische Maßnahmen gesi-
chert werden. Satzungen sind zur Einsichtnahme 
während der Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle 
der Kammer ab dem Tag der Bekanntmachung vier 
Wochen auszulegen. 

 
 

§ 9a Prüfung der Verhältnismäßigkeit 
 

(1) Vor der Einführung neuer oder der Änderung 
bestehender Vorschriften, die den Zugang zu regle-
mentierten Berufen oder deren Ausübung beschrän-
ken, hat die Kammer eine Prüfung der Verhältnismä-
ßigkeit nach den in diesem Gesetz festgelegten 
Bestimmungen durchzuführen. Der Umfang der Prü-
fung steht im Verhältnis zu der Art, dem Inhalt und 
den Auswirkungen der Vorschrift. Satz 1 gilt für in 
den Geltungsbereich der jeweiligen Fassung der 
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 7. September 2005 über die An-
erkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 
vom 30.9.2005, S. 22, zuletzt ber. ABl. L 095 vom 
9.4.2016, S. 20), die zuletzt durch Delegierten Be-
schluss (EU) 2020/548 der Kommission (ABl. L 131 
vom 24.4.2020, S. 1) geändert worden ist, fallende 
neue oder geänderte Vorschriften, die die Aufnahme 
oder Ausübung eines Berufs oder eine bestimmte Art 
seiner Ausübung beschränken, einschließlich des 
Führens einer Berufsbezeichnung und der im Rah-
men dieser Berufsbezeichnung erlaubten berufli-
chen Tätigkeiten. Die Anwendung ist ausgeschlos-
sen, sofern Vorschriften der Umsetzung eines ge-
sonderten Rechtsakts der Europäischen Union die-
nen, in dem spezifische Anforderungen an einen be-
stimmten Beruf festgelegt sind und dieser Rechtsakt 
den Mitgliedstaaten keine Wahl der genauen Art und 

Weise der Umsetzung dieser Anforderungen lässt. 
Für die Zwecke der Verhältnismäßigkeitsprüfung 
nach Satz 1 gelten die Begriffsbestimmungen der 
Richtlinie 2005/36/EG.  
 

(1a) Für die Zwecke der Verhältnismäßigkeitsprü-
fung nach Absatz 1 Satz 1 gelten ergänzend insbe-
sondere die folgenden Begriffsbestimmungen: 

 
1. ‚reglementierter Beruf‘ ist eine berufliche Tä-
tigkeit oder eine Gruppe beruflicher Tätigkeiten, 
bei der die Aufnahme oder Ausübung oder eine der 
Arten der Ausübung direkt oder indirekt durch 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften an den Be-
sitz bestimmter Berufsqualifikationen gebunden 
ist; eine Art der Ausübung ist insbesondere die 
Führung einer geschützten Berufsbezeichnung, 
die durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 
auf Personen beschränkt ist, die über eine be-
stimmte Berufsqualifikation verfügen; 
 
2. ‚Berufsqualifikation‘ ist eine Qualifikation, die 
durch einen Ausbildungsnachweis, durch einen 
Befähigungsnachweis im Sinne von Artikel 11 
Buchstabe a Ziffer i der Richtlinie 2005/36/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. 
September 2005 über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, 
S. 22, zuletzt ber. ABl. L 95 vom 9.4.2016, S. 20), 
die zuletzt durch Delegierten Beschluss (EU) 
2023/2383 der Kommission vom 23. Mai 2023 
(ABl. L vom 9.10.2023, S. 1) geändert worden ist, 
oder durch Berufserfahrung nachgewiesen wird; 

 
3. ‚geschützte Berufsbezeichnung‘ bezeichnet eine 
Form der Reglementierung eines Berufs, bei der 

 
a) die Verwendung einer Bezeichnung bei der Aus-
übung einer beruflichen Tätigkeit oder einer 
Gruppe von beruflichen Tätigkeiten aufgrund von 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften unmittelbar 
oder mittelbar dem Besitz einer bestimmten 
Berufsqualifikation unterliegt und 
 
b) bei einer missbräuchlichen Verwendung dieser 
Bezeichnung Sanktionen verhängt werden; 
 
4. ‚vorbehaltene Tätigkeiten‘ bedeutet eine Form 
der Reglementierung eines Berufs, bei der der Zu-
gang zu einer beruflichen Tätigkeit oder einer 
Gruppe von beruflichen Tätigkeiten aufgrund von 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften unmittelbar 
oder mittelbar Angehörigen eines reglementierten 
Berufs, die Inhaber einer bestimmten Berufsquali-
fikation sind, vorbehalten wird, und zwar auch 
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dann, wenn diese Tätigkeit mit anderen reglemen-
tierten Berufen geteilt wird.“ 

 
(2) Jede Vorschrift nach Absatz 1 ist mit einer Er-

läuterung zu versehen, die ausführlich genug ist, um 
eine Bewertung der Übereinstimmung mit dem Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz zu ermöglichen. 

 
(3) Die Gründe, aus denen sich ergibt, dass eine 

Vorschrift nach Absatz 1 gerechtfertigt und verhält-
nismäßig ist, sind durch qualitative und, soweit mög-
lich und relevant, quantitative Elemente zu substan-
tiieren. Relevant sind quantitative Elemente, wenn 
sie für eine fundierte Begründung unerlässlich sind. 

 
(4) Vorschriften nach Absatz 1 dürfen gemäß Arti-

kel 5 der Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 über 
eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer 
Berufsreglementierungen (ABl. L 173 vom 9.7.2018, 
S. 25) in der jeweils geltenden Fassung weder eine 
direkte noch eine indirekte Diskriminierung aufgrund 
der Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes dar-
stellen. 

 
(5) Vorschriften nach Absatz 1 müssen durch 

Ziele des Allgemeininteresses gemäß Artikel 6 der 
Richtlinie (EU) 2018/958 gerechtfertigt sein. Sie 
müssen für die Verwirklichung des angestrebten 
Ziels geeignet sein und dürfen nicht über das zur Er-
reichung dieses Ziels erforderliche Maß hinausge-
hen. 

 
 

§ 9b Durchführung der Verhältnismäßigkeits-
prüfung 

 
(1) Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit sind 

sämtliche in Anlage 1 enthaltenen Elemente durch 
die Kammer zu berücksichtigen. 

 
(2) Darüber hinaus sind bei der Prüfung durch die 

Kammer die in Anlage 2 enthaltenen Elemente zu 
berücksichtigen, wenn sie für die Art und den Inhalt 
der neuen oder geänderten Vorschrift im Sinne von 
§ 9a Absatz 1 relevant sind. Relevant sind die Ele-
mente, wenn sie einen sachlichen Zusammenhang 
zum Regelungsgegenstand der Vorschrift aufwei-
sen. 

 
(3) Wird die neue oder geänderte Vorschrift nach 

§ 9a Absatz 1 mit anderen Vorschriften, die den Zu-
gang zu reglementierten Berufen oder deren Aus-
übung beschränken, kombiniert, berücksichtigt die 
Kammer bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der 
neuen oder geänderten Vorschrift die Wirkungen der 

neuen oder geänderten Vorschrift und insbesondere, 
wie die neue oder geänderte Vorschrift kombiniert 
mit anderen Anforderungen zum Erreichen dessel-
ben im Allgemeininteresse liegenden Ziels beiträgt 
und ob sie hierfür notwendig ist. Für diese Zwecke 
prüft die Kammer die Auswirkungen der neuen oder 
geänderten Vorschrift, wenn sie mit einer oder meh-
reren Anforderungen kombiniert wird, und insbeson-
dere die in Anlage 3 enthaltenen Elemente. 

 
(4) Vor der Einführung neuer oder der Änderung 

bestehender Vorschriften ist zusätzlich dafür zu sor-
gen, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
spezifischer Anforderungen im Zusammenhang mit 
der vorübergehenden oder gelegentlichen Erbrin-
gung von Dienstleistungen gemäß Titel II der Richtli-
nie 2005/36/EG eingehalten wird, einschließlich der 
in Anlage 4 enthaltenen Anforderungen. Diese Ver-
pflichtung gilt nicht für Maßnahmen, durch die die 
Einhaltung geltender Arbeits- und Beschäftigungs-
bedingungen gewährleistet werden soll, die im Ein-
klang mit dem Recht der Europäischen Union ste-
hen. 

 
 

§ 9c Überwachung nach Erlass 
 

Nach dem Erlass einer neuen oder geänderten 
Vorschrift nach § 9a Absatz 1 überwacht die Kammer 
deren Übereinstimmung mit dem Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz und trägt Entwicklungen, die nach 
dem Erlass der Vorschrift eingetreten sind, gebüh-
rend Rechnung. 

 
 

§ 9d Information und Beteiligung der  
Öffentlichkeit 

 
(1) Entwürfe von Vorschriften, mit denen neue 

Vorschriften nach § 9a Absatz 1 eingeführt oder be-
stehende Vorschriften geändert werden sollen, sind 
von der Kammer zur Information von betroffenen In-
teressenträgern, auch solchen, die keine Angehöri-
gen des betroffenen Berufs sind, für die Dauer von in 
der Regel 21 Tagen auf einer dafür vorgesehenen 
Internetseite zu veröffentlichen. Allen Betroffenen ist 
dabei Gelegenheit zu geben, ihren Standpunkt dar-
zulegen. 

 
(2) Soweit dies relevant und angemessen ist, führt 

die Kammer öffentliche Anhörungen durch. Relevant 
und angemessen ist eine öffentliche Anhörung, wenn 
der Regelungsgegenstand der Vorschrift von hohem 
öffentlichen Interesse ist oder grundlegende Bedeu-
tung entfaltet. 
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§ 9e Objektivität und Unabhängigkeit der  
Verhältnismäßigkeitsprüfung 

 
Nach dem Erlass einer Vorschrift nach § 9a Ab-

satz 1 leitet die Kammer dem Ministerium für Sozia-
les, Gesundheit und Integration unverzüglich die Un-
terlagen zu, aus denen sich die Einhaltung der Vor-
gaben aus §§ 9a, 9b und 9d ergibt. Das Ministerium 
für Soziales, Gesundheit und Integration prüft, ob die 
Kammer die Vorgaben aus §§ 9a, 9b und 9d einge-
halten hat. Die Prüfung erfolgt im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens der Vorschrift. 

 
 

§ 9f Eintragung in die Datenbank für reglemen-
tierte Berufe, Stellungnahmen 

 
(1) Die nach diesem Gesetz als gerechtfertigt, 

notwendig und verhältnismäßig beurteilten Vorschrif-
ten nach § 9a Absatz 1 sind einschließlich der Beur-
teilungsgründe nach Artikel 59 Absatz 5 der Richtli-
nie 2005/36/EG zum Zweck der Mitteilung an die Eu-
ropäische Kommission zu dokumentieren und in die 
in Artikel 59 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG ge-
nannte Datenbank für reglementierte Berufe einzu-
geben. 

 
(2) Zu den Eintragungen vorgebrachte Stellung-

nahmen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, sonstiger Vertragsstaaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums oder der Schweiz sowie interes-
sierter Kreise sind von der Kammer entgegenzuneh-
men. 

 
 

§ 10 Inhalt der Satzungen 
 

Über folgende Gegenstände sind Satzungen zu 
erlassen: 

1. Sitz der Kammer, 

2. Geschäftsführer der Kammer, 

3. Sitz der Berufsgerichte, 

4. Zahl der Mitglieder der Vertreterversammlung, 
sowie deren Ersatzpersonen, 

5. Wahlverfahren zur Vertreterversammlung, 

6. Zuständigkeit, Einberufung und Geschäftsord-
nung der Vertreterversammlung, 

7. Zahl der Mitglieder und Wahl des Vorstandes so-
wie Rechte und Pflichten des Vorstandes und 
seiner Mitglieder, 

8. Zahl der Mitglieder und Wahl des Haushaltsaus-

schusses sowie Rechte und Pflichten des Haus-
haltsausschusses und seiner Mitglieder, 

9. Dauer der Wahlperiode der Organe, 

10. Befreiung von der Verpflichtung zur Annahme 
der Wahl zu den Organen der Kammer und zur 
Ausübung des Amtes, 

11. Entschädigung der in den Organen und Aus-
schüssen der Kammer tätigen Mitglieder, 

12. Prüfung des Jahresabschlusses, 

13. Meldepflicht, 

14. Berufsordnung, 

15. Gebührenordnung, 

16. Eignungsvoraussetzungen des Leitenden  
Notarztes, 

17. Fortbildungsordnung, 

18. Weiterbildungsordnung. 
 
 

3. ABSCHNITT 
Aufbau der Kammern 

 
§ 11  

Wahl der Mitglieder der Vertreterversammlung 
 

(1) Die Mitglieder der Vertreterversammlung und 
deren Ersatzpersonen (§ 10 Ziffer 4) werden von den 
wahlberechtigten Kammermitgliedern (§§ 13, 14), 
soweit mehrere Listen mit Bewerbern zur Wahl ste-
hen, nach dem Verhältniswahlsystem in geheimer 
Abstimmung in schriftlicher oder elektronischer Form 
oder gleichzeitig in schriftlicher und elektronischer 
Form auf bestimmte Zeit gewählt. Bei der Aufstellung 
von Wahlvorschlägen für die Vertreterversammlung 
sollen Frauen und Männer in gleicher Zahl berück-
sichtigt werden. Näheres zur Durchführung der Ab-
stimmungen in elektronischer oder gemischter Form 
regeln die Kammern in ihrer jeweiligen Wahlordnung. 

 
(2) Zu diesen Mitgliedern treten in den Vertreter-

versammlungen der Landesärzte-, Landeszahn-
ärzte- und Landesapothekerkammer je ein Vertreter 
der Universitäten des Landes, an denen klinische 
Medizin, klinische Zahnheilkunde oder Pharmazie 
gelehrt wird, als weitere Mitglieder hinzu (§ 15). 
In den Vertreterversammlungen der Landespsycho-
therapeutenkammer tritt ein Vertreter einer Universi-
tät, an der Klinische Psychologie und Psychothera-
pie gelehrt wird, als weiteres Mitglied hinzu. 
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§ 12 Wahl der Vertreterversammlung durch  
Bezirkskammern 

 
In der Satzung über das Wahlverfahren kann, 

wenn Bezirkskammern bestehen, bestimmt werden, 
dass die Mitglieder der Vertreterversammlung durch 
die Vertreterversammlungen der Bezirkskammern 
gewählt werden. 

 
 

§ 13 Wahlrecht und Wählbarkeit zur Vertreter-
versammlung 

 
(1) Wahlberechtigt und wählbar zur Vertreterver-

sammlung (§ 11 Abs. 1) sind alle Kammermitglieder 
(§ 2), deren Wahlrecht und Wählbarkeit nicht verlo-
ren gegangen ist (§ 14).  

 
(2) Das Wahlrecht und die Wählbarkeit der Mit-

glieder nach § 2 Absatz 2 und Absatz 3 kann die 
Kammer durch Satzung ausschließen. 

 
 

§ 14 Verlust von Wahlrecht, Wählbarkeit und 
Mitgliedschaft in den Organen 

 
(1) Wahlrecht, Wählbarkeit und Mitgliedschaft in 

den Organen gehen verloren durch 

1. Wegfall der Mitgliedschaft in der Kammer, 

2. Aberkennung des Rechtes, in öffentlichen Ange-
legenheiten zu wählen oder zu stimmen, durch 
strafgerichtliches Urteil, 

3. Aberkennung durch berufsgerichtliche Entschei-
dung,  

4. Ruhen der Bestallung oder der Approbation. 
 
Wählbarkeit und Mitgliedschaft in der Vertreterver-
sammlung (§ 11 Abs.1) verliert auch, wer infolge 
strafgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit zur Be-
kleidung öffentlicher Ämter oder die Fähigkeit, 
Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht 
besitzt. 
 

(2) Das Wahlrecht und die Wählbarkeit leben in 
den Fällen des Absatzes 1 wieder auf, wenn die Vo-
raussetzungen ihres Verlustes wegfallen. 
 

(2a) Die Kammern können durch Satzung bestim-
men, ob beim Übergang einer Pflichtkammermit-
gliedschaft in eine freiwillige Kammermitgliedschaft 
nach § 2 Absatz 3 diese Veränderung zum Verlust 
der Mitgliedschaft in Organen, Ausschüssen oder in 
sonstigen durch Wahl bestimmten Gremien oder 
Ämtern führt. 

 
(3) Der Verlust der in Absatz 1 Nummern 1 bis 3 

und Absatz 2a genannten Rechte wird vom Vorstand 
festgestellt. 

 
 

§ 15 Vertretung der Universitäten in den  
Vertreterversammlungen 

 
(1) Die Vertreter der Universitäten in der Vertreter-

versammlung der Landesärztekammer und ihre Er-
satzpersonen (§ 11 Abs. 2) werden von der Univer-
sität für die Dauer der Wahlperiode der Vertreterver-
sammlung bestimmt: sie müssen Ärzte und Kammer-
mitglieder sein und einer medizinischen Fakultät  
oder einem medizinischen Fachbereich angehören. 
 

(2) Die Vertreter der Universitäten in der Vertreter-
versammlung der Landeszahnärztekammer sind die 
Geschäftsführenden Direktorinnen oder Direktoren 
der Universitätskliniken für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde. 
 

(3) Die Vertreter der Universitäten in der Vertreter-
versammlung der Landesapothekerkammer sind die 
Direktorinnen und Direktoren der Pharmazeutischen 
Institute oder Fachbereiche an den Universitäten  
oder von der Universität für die Dauer der Wahlperi-
ode der Vertreterversammlung bestimmte Ersatzper-
sonen, die Apotheker und Kammermitglieder sind 
und einem Pharmazeutischen Institut oder Fachbe-
reich angehören. 
 

(4) Der Vertreter der Universitäten und Hochschu-
len in der Vertreterversammlung der Landespsycho-
therapeutenkammer und dessen Stellvertreter wer-
den auf Vorschlag der Universitäten und Hochschu-
len vom Wissenschaftsministerium benannt; sie 
müssen Psychotherapeuten und Kammermitglieder 
sein und dem Lehrstuhl für klinische Psychologie 
oder Psychotherapie angehören. 
 

(5) Die Mitgliedschaft der Vertreter der Universitä-
ten und Hochschulen in der Vertreterversammlung 
endet mit Wegfall der Voraussetzungen der Absätze 
1 bis 4. 

 
 

§ 16 Verpflichtungen der Mitglieder der  
Vertreterversammlung 

 
(1) Die in die Vertreterversammlung gewählten  

(§ 11 Abs. 1) und die ihr hinzutretenden (§ 11  
Abs. 2) Mitglieder sind zur Annahme und Ausübung 
ihres Amtes verpflichtet. Der Vorstand kann davon 
befreien. 
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(2) Die Pflicht zur Ausübung des Amtes dauert 

über die Wahlperiode hinaus bis zum ersten Zusam-
mentritt der neuen Vertreterversammlung. 
 

(3) Sämtliche Mitglieder der Vertreterversamm-
lung sind Vertreter der Gesamtheit der Kammermit-
glieder und nicht an Aufträge und Weisungen gebun-
den. 

 
 

§ 17 Organe der Kammern, Hilfskräfte und  
Sachverständige 

 
(1) Die Kammern müssen folgende Organe  

haben: 

1. Vertreterversammlung, 

2. Vorstand, 

3. Haushaltsausschuss, 

4. Bezirksberufsgerichte,  

5. Landesberufsgericht. 
 

(2) Die Kammer kann Ausschüsse, Arbeitskreise 
und Kommissionen sowie Ethikräte einsetzen. 
 

(3) Die Tätigkeit der Kammermitglieder in den Or-
ganen, Ausschüssen, Arbeitskreisen und Kommissi-
onen sowie Ethikräten der Kammer ist ehrenamtlich, 
Auslagen und Zeitversäumnisse sind zu entschädi-
gen. Dem Vorsitzenden des Vorstandes und seinem 
Stellvertreter kann nach dem Ausscheiden aus dem 
Amt ein Übergangsgeld gewährt werden. Der Vorsit-
zende eines Berufsgerichtes sowie der Beisitzer, der 
die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren 
Verwaltungsdienst besitzt, erhalten für ihre Tätigkeit 
von der Kammer eine Vergütung. 
 

(4) Mitglied in Organen der Kammer kann nicht 
sein, wer  

1. bei der Kammer, ihren Untergliederungen oder 
Einrichtungen angestellt ist, 

2.  in der Aufsichtsbehörde, zu deren Dienstaufga-
ben die Aufsicht über die Kammer gehört, tätig 
ist oder 

3. freiwilliges Mitglied einer Kammer nach § 2 Ab-
satz 2 oder 3 ist, sofern die Kammersatzung 
nicht eine Mitgliedschaft in Organen der Kammer 
ausdrücklich vorsieht. 

 
(5) Die Kammern sind befugt, Hilfskräfte anzustel-

len. 
 

(6) Sie können Rechtskundige oder sonstige 
Sachverständige zur Beratung, auch in den Sitzun-
gen, beiziehen. 

 
 

§ 17a Pflicht zur Verschwiegenheit 
 

(1) Die in den Organen, Ausschüssen, Kommissi-
onen und Arbeitskreisen der Kammer tätigen Kam-
mermitglieder sind zur Verschwiegenheit über Tatsa-
chen verpflichtet, die ihnen in Ausübung ihres Amtes 
bekannt geworden sind. Die Pflicht zur Verschwie-
genheit bleibt auch nach dem Ausscheiden aus dem 
Amt bestehen. Satz 1 gilt entsprechend für Kammer-
mitglieder, die in den Untergliederungen der Kammer 
tätig sind. 
 

(2) Wegen Zuwiderhandlungen gegen Absatz 1 
haben sich die Mitglieder der Organe, Ausschüsse, 
Kommissionen und Arbeitskreise der Kammern im 
berufsgerichtlichen Verfahren zu verantworten. 

 
 

§ 18 Aufgaben der Vertreterversammlung 
 

(1) Die Vertreterversammlung beschließt über die 
Angelegenheiten der Kammer. Sie kann die Be-
schlussfassung über bestimmte Angelegenheiten 
durch Satzung auf den Vorstand oder auf Aus-
schüsse übertragen. Nicht übertragen kann sie die 
Beschlussfassung über Satzungen, über die Fest-
stellung des Haushaltsplans sowie über die Art und 
Höhe des Kammerbeitrags. 
 

(2) Die Vertreterversammlung wählt die Mitglieder 
der in den Satzungen vorgesehenen Ausschüsse 
und aus ihrer Mitte die Mitglieder des Kammervor-
stands. Bei der Wahl der Mitglieder der Ausschüsse 
und des Kammervorstandes sollen Frauen und Män-
ner in gleicher Zahl berücksichtigt werden. 
 

(3) Über die Sitzungen der Vertreterversammlung 
sind Niederschriften anzufertigen, aus denen die Be-
schlüsse im ungekürzten Wortlaut ersichtlich sein 
müssen. 

 
 

§ 19 Vorstand 
 

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden 
(Präsidentin oder Präsident), einer oder mehreren 
Stellvertreterinnen oder Stellvertretern und weiteren 
Mitgliedern. Bestehen Bezirkskammern, so gehören 
dem Vorstand auch die Vorsitzenden des Vorstands 
dieser Kammern an. 
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(2) Der Vorstand bereitet die Sitzungen der Ver-
treterversammlung vor und führt die dort gefassten 
Beschlüsse aus. Er erledigt die ihm durch Satzung 
zugewiesenen Aufgaben sowie die laufenden Ge-
schäfte der Kammer, soweit sie nicht durch Satzung 
der Geschäftsführung übertragen sind. Im Einzelfall 
kann der Vorstand die Erledigung einer Aufgabe 
auch einem Ausschuss übertragen. 

(3) Der Vorsitzende leitet die Sitzungen der Ver-
treterversammlung. Die Kammer kann durch Sat-
zung bestimmen, dass statt dem Vorstandsvorsit-
zenden ein Mitglied der Vertreterversammlung zum 
Versammlungsleiter gewählt wird. 
 

(4) Der Vorsitzende vertritt die Kammer nach au-
ßen. 

 
 

§ 20 Haushaltsausschuss 
 

Der Haushaltsausschuss besteht aus dem Vorsit-
zenden und mindestens zwei Mitgliedern. Er stellt für 
jedes Rechnungsjahr einen Voranschlag für die Er-
träge und Aufwendungen auf. 

 
 

§ 21 Berufsgerichte 
 

(1) Jede Kammer hat ein Landesberufsgericht 
und Bezirksberufsgerichte zu bilden. Die Landesärz-
tekammer und die Landeszahnärztekammer bilden 
für jeden Regierungsbezirk ein Bezirksberufsgericht, 
die Landestierärztekammer und die Landesapothe-
kerkammer sowie die Landespsychotherapeuten-
kammer für die Regierungsbezirke Stuttgart und Tü-
bingen sowie für die Regierungsbezirke Karlsruhe 
und Freiburg je ein Bezirksberufsgericht. 
 

(2) Das Landesberufsgericht entscheidet in der 
Besetzung mit einem Vorsitzenden und vier Beisit-
zern, das Bezirksberufsgericht mit einem Vorsitzen-
den und zwei Beisitzern. Zum Vorsitzenden kann nur 
ein auf Lebenszeit ernannter Richter bestellt werden, 
ein Beisitzer des Landesberufsgerichtes muss die 
Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Ver-
waltungsdienst besitzen, die übrigen Beisitzer müs-
sen Kammermitglieder sein. Für jedes Mitglied ist ein 
Stellvertreter zu bestellen. 
 

(3) Die Mitglieder der Berufsgerichte besitzen als 
solche richterliche Unabhängigkeit. Sie werden auf 
die Dauer von 5 Jahren bestellt. Für Mitglieder, die 
während dieser Zeit ausscheiden, sind neue für die 
Dauer von fünf Jahren zu berufen. Die Mitglieder der 
Berufsgerichte dürfen nicht anderen Organen der 

Kammer oder der Vertreterversammlung, dem Vor-
stand sowie dem Haushaltsausschuss einer Unter-
gliederung gemäß § 22 angehören, Bedienstete der 
Kammer sein oder staatliche Aufsichtsbefugnisse 
über die Kammer oder ihre Mitglieder ausüben, über 
das Vorliegen dieser Voraussetzungen entscheidet 
die Aufsichtsbehörde. 
 

(4) Die Mitglieder der Berufsgerichte und ihre 
Stellvertreter werden auf Vorschlag der Kammer von 
der Aufsichtsbehörde im Einvernehmen mit dem Jus-
tizministerium bestellt. 
 

(5) Für die Ausschließung und Ablehnung von Ge-
richtspersonen und Sachverständigen finden die 
Vorschriften der Strafprozessordnung entspre-
chende Anwendung. 

 
 

§ 22 Einrichtung von Untergliederungen 
 

(1) Die Kammern nach § 1 Nr. 1 und 2 können 
durch Satzung rechtlich unselbständige Untergliede-
rungen (Bezirkskammern, Kreisvereinigungen) bil-
den. 
 

(2) Jede Bezirkskammer muss eine Vertreterver-
sammlung und einen Vorstand haben. Sie kann ei-
nen Haushaltsausschuss sowie weitere Ausschüsse 
einsetzen. Die Mitglieder der Vertreterversammlung 
werden von den Kammermitgliedern gewählt, die 
den Bezirkskammern angehören. § 11 Abs. 1, §§ 13, 
14, 16 und 17 Abs. 3 bis 5 sowie  
§§ 18 bis 20 gelten entsprechend. Durch Satzung 
kann geregelt werden, dass zu den Mitgliedern der 
Vertreterversammlung Vertreter der Universitäten 
des Landes als weitere Vertreter hinzutreten; § 11 
Abs. 2 und § 15 gelten entsprechend. 
 

(3) Die Kammern nach § 1 Nr. 1 und 2 können 
durch Satzung die Wahrnehmung von Aufgaben auf 
Bezirkskammern übertragen. 

 
(4) Die Kammer nach § 1 Nummer 5 kann durch 

Satzung unselbstständige Kreisvereinigungen auf 
regionaler Ebene bilden. Kammermitglieder, die im 
jeweiligen Stadt- oder Landkreis ihren Beruf ausüben 
oder, falls sie ihren Beruf nicht ausüben, im Stadt- 
oder Landkreis ihren Wohnsitz haben, können der 
Kreisvereinigung freiwillig beitreten. Das Nähere be-
stimmt die Kammersatzung. 
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4. ABSCHNITT 
Haushalt der Kammern 

 
I. Allgemeines 

 
§ 23 Deckung des Aufwands 

 
(1) Die Kammern haben die zur Durchführung ih-

rer Aufgaben erforderlichen Einnahmen durch Bei-
träge der Kammermitglieder (Umlage) zu beschaf-
fen, soweit sonstige Einnahmen nicht zur Verfügung 
stehen. Die Umlage wird nach Maßgabe der Bei-
tragsordnung erhoben; aus sozialen Gründen sollen 
in der Beitragsordnung für bestimmte Personen oder 
Gruppen von Kammermitgliedern Beitragsermäßi-
gungen festgelegt werden. 
 

(2) Für Leistungen, die die Kammer auf Veranlas-
sung oder im Interesse einzelner Mitglieder erbringt, 
können Gebühren und Auslagen erhoben werden. 
Für die Wahrnehmung von Aufgaben nach § 4 Abs. 
1 Satz 2 Nr. 3 bis 5, 9, 11 bis 13 sowie Satz 3, § 4 
Abs. 3 und 6 sowie § 5 können von Mitgliedern und 
Dritten Gebühren und Auslagen sowie Entgelte erho-
ben werden. Im Übrigen gilt das Landesgebührenge-
setz und das Landesverwaltungsvollstreckungsge-
setz. Das Nähere regelt die Kammer in ihrer Gebüh-
renordnung. 

 
(3) Für das berufsgerichtliche Verfahren können 

Gebühren und Auslagen erhoben werden. Die Ge-
bührensätze sind so zu bemessen, dass zwischen 
der den Verwaltungsaufwand berücksichtigenden 
Höhe der Gebühr und der Bedeutung des Verfahrens 
für die Beteiligten ein angemessenes Verhältnis be-
steht. Das Nähere regelt die Gebührenordnung. 
 

(4) Für das Vermittlungsverfahren werden keine 
Gebühren erhoben. 

 
 

§ 24 Umlage 
 

(1) Die Vertreterversammlung beschließt auf 
Grund des Voranschlags des Haushaltsausschus-
ses den Haushaltsplan sowie Art und Höhe der Um-
lage. 
 

(2) Die Umlage bedarf der Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde, der eine Abschrift des Haushaltspla-
nes vorzulegen ist. 

 
 
 
 
 

§ 25 Rechnungsabschluss 
 

(1) Die Kammern haben ihre Erträge und Aufwen-
dungen fortlaufend zu buchen und nach Ablauf jedes 
Kalenderjahres in einem Jahresabschluss mit Bilanz 
und Gewinn- und Verlustrechnung Rechnung abzu-
legen. 
 

(2) Der Jahresabschluss mit Bilanz und Gewinn- 
und Verlustrechnung ist vom Haushaltsausschuss 
unter Zuziehung eines Wirtschaftsprüfers oder verei-
digten Buchprüfers zu prüfen. 
 

(3) Jedem Beitragspflichtigen ist Gelegenheit zu 
geben, Einsicht in den Jahresabschluss zu nehmen. 
Ort und Dauer der Gelegenheit zur Einsichtnahme 
sind mindestens eine Woche vorher bekannt zu ge-
ben. 
 

(4) Die Prüfungsbemerkungen und die Einwen-
dungen der Beitragspflichtigen sind zu erledigen. 
 

(5) Nach Beseitigung aller Anstände erteilt die 
Vertreterversammlung dem für die Rechnungsfüh-
rung Verantwortlichen Entlastung. 

 
 

II. Beiträge 
 

§ 26 Beitragspflichtige Personen 
 

(1) Beitragspflichtig sind die Mitglieder der einzel-
nen Kammern. 
 

(2) Die Beitragspflicht beginnt nach Ablauf des 
Monats, in dem ihre Voraussetzungen entstehen und 
endet mit Ablauf des Monats, in dem ihre Vorausset-
zungen wegfallen. 

 
 

§ 27 Auskunfts- und Nachweispflicht 
 

(1) Die Beitragspflichtigen haben der Kammer auf 
Verlangen ihre gesamten Berufseinnahmen oder be-
ruflichen Einkünfte, die Apotheker auch den Gewer-
besteuermessbetrag, anzugeben, wenn von deren 
Höhe die Umlage abhängt. Die Kammern sind be-
rechtigt, die Vorlage geeigneter Nachweise zu ver-
langen. 

 
(2) Verweigert ein Beitragspflichtiger diese Anga-

ben oder Nachweise oder liegen Gründe für die An-
nahme vor, dass die Angaben oder Nachweise 
falsch sind, sind die Kammern berechtigt, zur Fest-
setzung der Beiträge die in Absatz 1 genannten Be-
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messungsgrundlagen nach Information des Bei-
tragspflichtigen bei den Finanzbehörden zu erheben. 

 
 

§ 28  
Festsetzung, Stundung und Erlass der Beiträge 

 
(1) Der Haushaltsausschuss oder ein von ihm Be-

auftragter setzt für die einzelnen Kammermitglieder 
den Beitrag fest. Der Haushaltsausschuss entschei-
det über Stundung und Erlass und bestimmt, ob Bei-
träge, die verspätet entrichtet werden, angemessen 
zu verzinsen sind. 
 

(2) Über den Widerspruch im Vorverfahren ent-
scheidet der Vorstand. 

 
 

5. ABSCHNITT  
Berufspflichten 

 
§ 29 Allgemeine Berufspflichten 

 
Die Kammermitglieder sind verpflichtet, ihren Be-

ruf gewissenhaft auszuüben und dem ihnen in Zu-
sammenhang mit dem Beruf entgegengebrachten 
Vertrauen zu entsprechen. 

 
 

§ 30 Besondere Berufspflichten 
 

(1) Kammermitglieder, die ihren Beruf ausüben, 
haben die Pflicht, sich beruflich fortzubilden und sich 
dabei auch über die für ihre Berufsausübung gelten-
den Bestimmungen zu unterrichten. 
 

(2) Die Kammermitglieder nach § 2 Abs. 1 sind 
verpflichtet, an Maßnahmen ihrer Kammer oder ei-
nes von der Kammer beauftragten Dritten mitzuwir-
ken, die der Sicherung und Kontrolle der Qualität der 
beruflichen Leistungen dienen. 
 

(3) Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte, Tierärztinnen und Tierärzte, Psychotherapeu-
tinnen und Psychotherapeuten, Psychologische Psy-
chotherapeutinnen und -therapeuten sowie Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -thera-
peuten haben über die in Ausübung ihres Berufes 
gemachten Feststellungen und die getroffenen Maß-
nahmen Aufzeichnungen zu fertigen. Sie haben, so-
fern sie an der ambulanten medizinischen, zahnme-
dizinischen, tiermedizinischen oder psychotherapeu-
tischen Versorgung mitwirken, grundsätzlich am Not-
falldienst teilzunehmen und sich hierin fortzubilden, 
auch wenn sie eine Bezeichnung nach dem  
  6. Abschnitt führen. 

 
(4) Die Mitglieder der Landesärztekammer und 

der Landeszahnärztekammer müssen sich vor der 
Durchführung klinischer Versuche am Menschen, 
vor der Forschung mit vitalen menschlichen Game-
ten und lebendem embryonalem Gewebe, vor der 
epidemiologischen Forschung mit personenbezoge-
nen Daten sowie vor Maßnahmen nach den §§ 8 und 
9 TFG durch eine Ethikkommission gemäß 5 Abs. 1 
Satz 1 oder Abs. 5 beraten lassen. Die Beratungs-
pflicht entfällt, wenn ein Votum einer Ethikkommis-
sion nach dem Arzneimittelgesetz oder dem Medizin-
produkterecht-Durchführungsgesetz vorliegt. 
 

(5) Eine Organentnahme bei einem Lebenden 
darf ärztlich erst durchgeführt werden, nachdem eine 
Kommission gemäß § 5a oder dem Recht eines an-
deren Bundeslandes ihr Gutachten erstattet hat. 

 
 

§ 30a Formen der ärztlichen, zahnärztlichen und 
psychotherapeutischen Berufsausübung 

 
(1) Die Ausübung ärztlicher, zahnärztlicher und 

psychotherapeutischer Tätigkeit ist, soweit nicht ge-
setzliche Bestimmungen etwas anderes zulassen, 
an die Niederlassung in Praxen gebunden, außer bei  

1. einer weisungsgebundenen Tätigkeit in einer 
Praxis, in einem zugelassenen Medizinischen 
Versorgungszentrum gemäß § 95 Absatz 1 SGB 
V oder nach einer nach dem Fünften Buch Sozi-
algesetzbuch ermächtigten Einrichtung, 

2. einer Tätigkeit in Krankenhäusern gemäß § 108 
SGB V, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtun-
gen gemäß § 107 Absatz 2 SGB V oder Privat-
krankenanstalten gemäß § 30 der Gewerbeord-
nung, 

3. einer Tätigkeit für Träger, die nicht gewerbs- 
oder berufsmäßig ärztliche, zahnärztliche oder 
psychotherapeutische Leistungen erbringen, 

4. einer Tätigkeit im öffentlichen Gesundheitswesen 
oder  

5. einer Tätigkeit für eine juristische Person des Pri-
vatrechts. 

Kammermitglieder gemäß § 2 Absatz 1 Nummern 1 
bis 3 oder Nummer 5 können Praxen gemeinsam mit 
Personen führen, die einem in § 1 Absatz 2 des Part-
nerschaftsgesellschaftsgesetzes (PartGG) vom 25. 
Juli 1994 (BGBl. I S. 1744), das zuletzt durch Artikel 
7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (BGBl. I S. 
2565, 2568) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung genannten staatlichen Ausbildungs-
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beruf im Gesundheitswesen, einem naturwissen-
schaftlichen oder einem sozialpädagogischen Beruf 
angehören. 
 

(2) Die heilberufliche Tätigkeit für eine juristische 
Person des Privatrechts setzt voraus, dass  

1. Gegenstand des Unternehmens die ausschließli-
che Wahrnehmung heilberuflicher Tätigkeiten ist, 

2. alle Gesellschafterinnen und Gesellschafter Per-
sonen nach Absatz 1 Satz 2 sind,  

3. die Mehrheit der Gesellschaftsanteile und der 
Stimmrechte Kammermitgliedern gemäß § 2 Ab-
satz 1 Nummern 1 bis 3 oder Nummer 5 zusteht 
und Gesellschaftsanteile nicht für Rechnung Drit-
ter gehalten werden, 

4. mindestens die Hälfte der zur Geschäftsführung 
befugten Personen Kammermitglieder gemäß  
§ 2 Absatz 1 Nummern 1 bis 3 oder Nummer 5 
sind, 

5. ein Dritter am Gewinn der Gesellschaft nicht be-
teiligt ist, 

6. eine ausreichende Berufshaftpflichtversicherung 
für die juristische Person des Privatrechts und die 
dort tätigen Berufsangehörigen besteht und 

7. gewährleistet ist, dass die heilberufliche Tätigkeit 
von den Kammermitgliedern gemäß § 2 Absatz 1 
Nummern 1 bis 3 oder Nummer 5 eigenverant-
wortlich, unabhängig und nicht gewerblich ausge-
übt wird. 

Das Nähere regelt die jeweilige Berufsordnung. 
 

(3) Die Kammern können in besonderen Einzelfäl-
len oder zur Erprobung neuer Versorgungsangebote 
Ausnahmen von Absatz 1 zulassen, wenn sicherge-
stellt ist, dass berufsrechtliche Belange nicht beein-
trächtigt werden. 

 
 

§ 31 Berufsordnung 
 

(1) Das Nähere über die Berufspflichten regelt die 
Berufsordnung. Sie hat insbesondere vorzusehen, 
dass die Verpflichtung zur Teilnahme am ärztlichen, 
zahnärztlichen und tierärztlichen Notfalldienst nur für 
einen räumlich abgegrenzten Bereich gilt, und dass 
von der Teilnahme am Notfalldienst aus schwerwie-
genden Gründen, insbesondere wegen körperlicher 
Behinderungen oder besonders belastender familiä-
rer Pflichten sowie wegen Teilnahme an einem klini-
schen Bereitschaftsdienst mit Notfallversorgung auf 
Antrag ganz, teilweise oder vorübergehend befreit 

werden kann. Bei öffentlichem Bedürfnis können die 
Kammern vorsehen, dass der Notfalldienst in zentra-
len Notfalleinrichtungen abzuleisten ist. Dies gilt un-
abhängig davon, in wessen Trägerschaft die zentra-
len Notfalleinrichtungen stehen. Für die Kosten, wel-
che im Zusammenhang mit der Durchführung des 
Notfalldienstes, insbesondere der Nutzung von zent-
ralen Notfalleinrichtungen entstehen, können die 
Kammern eine Umlage von den zum Notfalldienst 
Verpflichteten erheben. 
 

(2) Die Berufsordnung hat außerdem vorzusehen, 
dass die Kammermitglieder zum Abschluss einer 
ausreichenden Haftpflichtversicherung zur Deckung 
von sich aus der Berufstätigkeit ergebenden Haft-
pflichtansprüchen verpflichtet sind, soweit das Kam-
mermitglied nicht in vergleichbarem Umfang im Rah-
men eines Beschäftigungsverhältnisses gegen Haft-
pflichtansprüche abgesichert ist oder das Kammer-
mitglied nach den Grundsätzen der Amtshaftung von 
der Haftung freigestellt ist. Die Berufsordnung hat 
darüber hinaus vorzusehen, dass die Kammermit-
glieder das Bestehen einer ausreichenden Haft-
pflichtversicherung auf Verlangen gegenüber der 
Kammer nachzuweisen haben. Die Kammer ist zu-
ständige Stelle im Sinne von § 117 Absatz 2 des Ver-
sicherungsvertragsgesetzes. 
 

(3) Partnerschaftsgesellschaften mit beschränkter 
Berufshaftung erfüllen die Voraussetzungen nach § 
8 Absatz 4 PartGG, wenn sie eine hinreichende Haft-
pflichtversicherung zur Deckung bei der Berufsaus-
übung verursachter Schäden unterhalten. Die Min-
destversicherungssumme beträgt 5 000 000 Euro für 
jeden Versicherungsfall. Die Leistungen des Versi-
cherers für alle innerhalb des Versicherungsjahrs 
verursachten Schäden können auf den Betrag der 
Mindestversicherungssumme, vervielfacht mit der 
Zahl der Partnerinnen und Partner, begrenzt werden. 
Die Jahreshöchstleistung für alle in einem Versiche-
rungsjahr verursachten Schäden muss sich jedoch 
mindestens auf den vierfachen Betrag der Mindest-
versicherungssumme belaufen. 

 
(4) Die Berufsordnung kann weitere Vorschriften 

über Berufspflichten enthalten, insbesondere hin-
sichtlich 

1. der Einhaltung der Pflicht zur Verschwiegenheit 
und der sonst für die Berufsausübung geltenden 
Rechtsvorschriften, 

2. der Einhaltung der Pflicht, sich beruflich fortzubil-
den, 

3. der Mitwirkung an Maßnahmen der Kammer oder 
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eines von ihr beauftragten Dritten, die der Siche-
rung und Kontrolle der Qualität ärztlicher, zahn-
ärztlicher, tierärztlicher, pharmazeutischer oder 
psychotherapeutischer Leistungen sowie deren 
Zertifizierung dienen, 

4. der Ausstellung von Gutachten und Zeugnissen, 

5. der Praxisankündigung, der Praxisschilder, der 
Apothekenankündigung, der Apothekenschilder 
und der Apothekennamen, 

6. der Durchführung von Sprechstunden, 

7. der gemeinsamen Ausübung der Berufstätigkeit, 

8. der Angemessenheit und Nachprüfbarkeit des 
Honorars,  

9. der Werbung, bei Apotheken auch der Wettbe-
werbshandlungen, 

10. der Verordnung und Empfehlung von Heil- oder 
Hilfsmitteln, 

11. des beruflichen Verhaltens gegenüber anderen 
Berufsangehörigen und der Zusammenarbeit 
zwischen Berufsangehörigen und Angehörigen 
anderer Berufe, 

12. der Beschäftigung und angemessene Vergütung 
von Vertretern, Assistenten und sonstigen Mitar-
beitern sowie der Ausbildung der Famuli und 
Praktikanten, 

13. der Ausbildung zu Helferberufen, 

14. der Einrichtung, Ausstattung und des Betriebs 
von tierärztlichen Kliniken, 

15. der Durchführung von Sektionen. 
 
 

6. ABSCHNITT Weiterbildung 
 

I. Allgemeines 
 

§ 32 Erweiterung der Berufsbezeichnung 
 

(1) Die in § 2 Absätze 1 und 3 genannten Kam-
mermitglieder können nach Maßgabe dieses Ab-
schnitts ihre Berufsbezeichnung durch Bezeichnun-
gen erweitern, die auf besondere Kenntnisse und Fä-
higkeiten in einem bestimmten medizinischen, psy-
chotherapeutischen, zahnmedizinischen, tiermedizi-
nischen oder pharmazeutischen Fachgebiet (Fach-
gebietsbezeichnung) oder Teilgebiet (Teilgebietsbe-
zeichnung) oder auf andere zusätzlich erworbene 
Kenntnisse und Fähigkeiten (Zusatzbezeichnung) 
hinweisen. 
 

(2) Die Bezeichnungen bestimmen die Kammern 

für ihre Mitglieder, wenn dies im Hinblick auf die me-
dizinische, die psychotherapeutische, die zahnmedi-
zinische, die tiermedizinische oder die pharmazeuti-
sche Entwicklung und für eine angemessene Versor-
gung der Bevölkerung oder des Tierbestandes erfor-
derlich ist. Dabei ist das Recht der Europäischen Ge-
meinschaften und das Abkommen über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum zu beachten. Die Bezeich-
nungen sind aufzuheben, wenn die in Satz 1 genann-
ten Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind und 
Recht der Europäischen Gemeinschaften und das 
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum 
nicht entgegenstehen. 

 
 

§ 33  
Anerkennung zum Führen der Bezeichnungen 

 
(1) Eine Bezeichnung nach § 32 darf führen, wer 

eine Anerkennung erhalten hat. Die Anerkennung er-
hält das Kammermitglied, das die vorgeschriebene 
Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen hat. Die 
Anerkennung kann nach näherer Maßgabe der Wei-
terbildungsordnung widerrufen werden, wenn die für 
den Erwerb der Bezeichnung erforderlichen berufli-
chen Kenntnisse und Fähigkeiten nicht mehr vorhan-
den sind. 
 

(2) Teilgebietsbezeichnungen nach Maßgabe die-
ses Abschnitts dürfen nur zusammen mit der Be-
zeichnung des Fachgebiets geführt werden, dem die 
Teilgebiete zugehören. 

 
 

§ 34 Inhalt und Durchführung der Weiterbildung 
 

(1) Die Weiterbildung umfasst die für den Erwerb 
der Bezeichnungen nach § 32 Abs. 1 erforderliche 
Vertiefung der beruflichen Kenntnisse und Fähigkei-
ten. Sie erfolgt in den jeweiligen Fachgebieten und 
Teilgebieten in praktischer Berufstätigkeit und in der 
Vermittlung theoretischen Wissens. 
 

(2) Die Weiterbildung in den Fachgebieten darf 
drei Jahre nicht unterschreiten. 
 

(3) Die Weiterbildung in den Teilgebieten kann im 
Rahmen der Weiterbildung in dem Fachgebiet durch-
geführt werden, dem die Teilgebiete zugehören, 
wenn es die Weiterbildungsordnung zulässt. 
 

(4) Die Weiterbildung in den Fachgebieten und 
Teilgebieten wird in hauptberuflicher Stellung durch-
geführt. Zeiten beruflicher Tätigkeit in eigener Praxis 
sind grundsätzlich nicht anrechnungsfähig. Ausnah-
men hiervon können in der Weiterbildungsordnung 
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unter den dort aufgeführten Bedingungen geregelt 
werden. Die Weiterbildung kann in Vollzeit oder Teil-
zeit erfolgen. Die Gesamtdauer und die Qualität ei-
ner Weiterbildung in Teilzeit müssen den Anforde-
rungen an eine Weiterbildung in Vollzeit entspre-
chen. Über das Vorliegen dieser Voraussetzungen 
entscheidet die Kammer. Die berufliche Tätigkeit im 
Rahmen der Weiterbildung ist angemessen zu ver-
güten. 
 

(5) Zeiten bei einer Weiterbildungsstätte und ei-
nem Weiterbildenden unter sechs Monaten werden 
nur angerechnet, wenn solche vorgeschrieben sind. 
Zeiten bei einer Weiterbildungsstätte oder einem 
Weiterbildenden, die ohne angemessene Vergütung 
abgeleistet wurden, werden in der Regel nicht ange-
rechnet. Die zuständige Kammer kann von Satz 1 
abweichende Bestimmungen für die Weiterbildung in 
einzelnen Fachgebieten und Teilgebieten treffen so-
wie im Einzelnen Ausnahmen zulassen, wenn es mit 
den Zielen der Weiterbildung vereinbar ist, insbeson-
dere bei den Universitätskliniken. 

 
(6) Eine Weiterbildung darf erst begonnen wer-

den, wenn die entsprechende Grundausbildung ab-
geschlossen und nach den Vorschriften des jeweili-
gen Berufsgesetzes anerkannt wurde. 

 
 

§ 35 Ermächtigung zur Weiterbildung, 
Weiterbildungsstätten 

 
(1) Die Weiterbildung in den Fachgebieten und 

Teilgebieten wird unter verantwortlicher Leitung er-
mächtigter Kammermitglieder in Einrichtungen der 
Hochschulen und der Universitätsklinika, in zugelas-
senen Krankenhausabteilungen, in zugelassenen In-
stituten oder in anderen zugelassenen Einrichtungen 
(Weiterbildungsstätten) durchgeführt. Die Weiterbil-
dungsordnung kann vorsehen, dass auch die Weiter-
bildung in Bereichen unter verantwortlicher Leitung 
entsprechend ermächtigter Kammermitglieder 
durchgeführt wird. Die ermächtigten Kammermitglie-
der sind verpflichtet, die Weiterbildung entsprechend 
den Bestimmungen dieses Gesetzes sowie der auf-
grund dieses Gesetzes erlassenen Weiterbildungs-
ordnung durchzuführen und über die Weiterbildung 
in jedem Einzelfall ein Zeugnis auszustellen. 
 

(2) Die Ermächtigung zur Weiterbildung kann nur 
Kammermitgliedern erteilt werden, die fachlich und 
persönlich geeignet sind und die die Gewähr für eine 
ordnungsgemäße Durchführung der Weiterbildung 
bieten. Die Ermächtigung zur Weiterbildung wird 
nach der personellen und sachlichen Ausstattung so-

wie nach dem Leistungsspektrum der Weiterbil-
dungsstätte für die gesamte oder für Teile der vorge-
schriebenen Weiterbildungszeiten erteilt. Eine Er-
mächtigung zur Weiterbildung kann dem Kammer-
mitglied nur für das Fachgebiet oder das Teilgebiet 
erteilt werden, dessen Bezeichnung es selbst führt. 
Mitglieder der Landesärztekammer, die eine Fach-
arztqualifikation für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie 
besitzen, dürfen auch zur Weiterbildung von Mitglie-
dern der Landeszahnärztekammer für die Weiterbil-
dung zur Fachzahnärztin oder zum Fachzahnarzt für 
Oralchirurgie ermächtigt werden. Die Ermächtigung 
zur Weiterbildung kann mehreren Kammermitglie-
dern gemeinsam erteilt werden. 
 

(3) Mit der Beendigung der Tätigkeit eines er-
mächtigten Kammermitglieds an der Weiterbildungs-
stätte erlischt seine Ermächtigung zur Weiterbildung. 
 

(4) Über die Ermächtigung des Kammermitglieds 
sowie die Zulassung der Weiterbildungsstätte ent-
scheidet die Kammer. Ermächtigung und Zulassung 
bedürfen eines Antrags. Ermächtigung und Zulas-
sung sind zurückzunehmen oder zu widerrufen, 
wenn ihre rechtlichen Voraussetzungen nicht vorla-
gen oder nachträglich weggefallen sind. Ermächti-
gung und Zulassung können befristet und mit dem 
Vorbehalt des Widerrufs versehen werden. Weitere 
Nebenbestimmungen sind zulässig. Das Verfahren 
zur Ermächtigung und Zulassung des Kammermit-
glieds zur Weiterbildung für den tierärztlichen Be-
reich kann auch über einen Einheitlichen Ansprech-
partner im Sinne des Gesetzes über Einheitliche An-
sprechpartner für das Land Baden-Württemberg ab-
gewickelt werden. Die §§ 71a bis 71e des Landes-
verwaltungsverfahrensgesetzes in der jeweils gel-
tenden Fassung finden Anwendung. 
 

(5) Die Kammer führt ein Verzeichnis der ermäch-
tigten Kammermitglieder, aus dem hervorgeht, in 
welchem Umfang sie zur Weiterbildung ermächtigt 
sind. Dieses Verzeichnis sowie die zugelassenen 
Weiterbildungsstätten sind bekannt zu machen. 

 
 

§ 36 Anerkennungsverfahren bei inländischen 
Weiterbildungen 

 
(1) Über die Anerkennung zum Führen einer Be-

zeichnung nach § 33 entscheidet auf Antrag die 
Kammer nach Prüfung der vorgelegten Zeugnisse 
über den Inhalt, den Umfang und das Ergebnis der 
durchlaufenen Weiterbildung und der erworbenen 
Kenntnisse in einem Fachgespräch durch einen Aus-
schuss. Bei der Anerkennung zur Führung einer Zu-
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satzbezeichnung kann auf das Fachgespräch ver-
zichtet werden. 
 

(2) Hierzu werden bei der Kammer ein oder meh-
rere Ausschüsse gebildet. Jedem Ausschuss gehö-
ren mindestens drei von der Kammer zu bestim-
mende Mitglieder an. Ein weiteres Mitglied kann die 
Aufsichtsbehörde entsenden; der Ausschuss ist 
auch ohne dieses Mitglied beschlussfähig. 
 

(3) Kann die Anerkennung nicht erteilt werden, so 
kann der Ausschuss vor Wiederholung des Verfah-
rens nach Absatz 1 die vorgeschriebene Weiterbil-
dungszeit verlängern und besondere Anforderungen 
an die Weiterbildung stellen. 
 

(4) Wer in einem von § 34 und § 35 abweichenden 
gleichwertigen Weiterbildungsgang eine Weiterbil-
dung abgeschlossen hat, erhält auf Antrag die Aner-
kennung, wenn er einen gleichwertigen Weiterbil-
dungsstand nach Absatz 1 nachweist. Eine nicht ab-
geschlossene oder eine abgeschlossene, aber nicht 
gleichwertige Weiterbildung kann unter vollständiger 
oder teilweiser Anrechnung der bisher abgeleisteten 
Weiterbildungszeiten nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes abgeschlossen werden; über die Anrech-
nung entscheidet die Kammer nach Anhören des 
Ausschusses. 

 
 

§ 36a  
Anerkennung von Weiterbildungen aus einem 

Mitgliedsstaat, einem EWR-Staat oder  
einem Vertragsstaat 

 
(1) Antragstellende Personen mit einem fachbe-

zogenen Diplom, einem Prüfungszeugnis oder ei-
nem sonstigen Befähigungsnachweis (Ausbildungs-
nachweis) über eine Weiterbildung aus einem Mit-
gliedstaat, einem EWR-Staat oder einem Vertrags-
staat, die nach dem Recht der Europäischen Union 
automatisch anzuerkennen sind oder einer solchen 
Anerkennung aufgrund erworbener Rechte nach 
Unionsrecht gleichstehen, erhalten auf Antrag die 
entsprechende Anerkennung nach § 33. 
 

(2) Antragstellende Personen mit einem Ausbil-
dungsnachweis über eine Weiterbildung aus einem 
Mitgliedstaat, einem EWR-Staat oder einem Ver-
tragsstaat, die die Voraussetzung nach Absatz 1 
nicht erfüllen, erhalten auf Antrag die entsprechende 
Anerkennung nach § 33, wenn die Gleichwertigkeit 
des Weiterbildungsstandes gegeben ist. Der Weiter-
bildungsstand ist als gleichwertig anzusehen, wenn 
die Weiterbildung der antragstellenden Person keine 

wesentlichen Unterschiede gegenüber der Weiterbil-
dung aufweist, die in diesem Gesetz und in der Wei-
terbildungsordnung der jeweils zuständigen Kammer 
geregelt ist.  
Wesentliche Unterschiede nach Satz 2 liegen vor, 
wenn sich der im Ausland erworbene Ausbildungs-
nachweis auf Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkei-
ten bezieht, die sich hinsichtlich der vermittelten In-
halte oder aufgrund der Ausbildungsdauer wesent-
lich von den Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkei-
ten unterscheiden, die im Rahmen der entsprechen-
den Weiterbildung nach diesem Gesetz und der Wei-
terbildungsordnung erworben werden. Wesentliche 
Unterschiede können ganz oder teilweise durch 
Kenntnisse und Fähigkeiten, die im Rahmen einer 
Berufspraxis erworben wurden oder durch sonstige 
nachgewiesene einschlägige Qualifikationen ausge-
glichen werden. Dies gilt unabhängig davon, in wel-
chem Staat die Kenntnisse und Fähigkeiten erwor-
ben wurden. Liegen wesentliche Unterschiede vor, 
muss der Nachweis geführt werden, dass die Kennt-
nisse und Fähigkeiten vorliegen, die zur Anerken-
nung des Ausbildungsnachweises erforderlich sind. 
Dieser Nachweis ist durch eine Eignungsprüfung zu 
erbringen, die sich auf die festgestellten wesentli-
chen Unterschiede bezieht. Psychotherapeutinnen 
und -therapeuten, Psychologische Psychotherapeu-
tinnen und -therapeuten, Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutinnen und -therapeuten, Apotheke-
rinnen und Apotheker sowie Tierärztinnen und Tier-
ärzte können wahlweise eine Eignungsprüfung able-
gen oder einen höchstens dreijährigen Anpassungs-
lehrgang absolvieren. 
 

(3) Die Kammer bestätigt innerhalb eines Monats 
den Eingang der Antragsunterlagen und teilt mit, wel-
che Unterlagen fehlen. Innerhalb kürzester Frist, 
spätestens jedoch drei Monate nach Eingang der 
vollständigen Unterlagen, ist über die Anerkennung 
zu entscheiden. In den Fällen des Absatzes 2, in de-
nen über die Durchführung der Eignungsprüfung zu 
entscheiden ist, verlängert sich die Frist um einen 
Monat. Im Fall des § 81 a des Aufenthaltsgesetzes 
muss die Entscheidung innerhalb kürzester Frist er-
folgen, soll aber innerhalb von zwei Monaten getrof-
fen werden. 
 

(4) Legt die zuständige Kammer fest, dass eine 
Eignungsprüfung nach Absatz 2 Satz 7 zu absolvie-
ren ist oder entscheidet sich die antragstellende Per-
son nach Absatz 2 Satz 8 für eine Eignungsprüfung, 
so muss diese innerhalb von sechs Monaten ab dem 
Zugang dieser Entscheidung abgelegt werden kön-
nen. 
 

(5) Die antragstellenden Personen haben der 



 

Copyright: Landesapothekerkammer Baden-Württemberg. Stand 03.12.2025  Seite 22 

Kammer zur Bewertung der Gleichwertigkeit alle er-
forderlichen Unterlagen vorzulegen. Das Antragsver-
fahren muss elektronisch abgewickelt werden kön-
nen. Im Fall begründeter Zweifel und soweit unbe-
dingt geboten, ist die Kammer berechtigt, beglau-
bigte Kopien von den für die Anerkennung erforderli-
chen Nachweisen anzufordern. Satz 2 findet keine 
Anwendung auf die Durchführung eines Anpas-
sungslehrgangs oder einer Eignungsprüfung. 
 

(6) Die Kammer teilt der zuständigen Behörde ei-
nes anderen Mitgliedstaates, EWR-Staates oder 
Vertragsstaates auf Ersuchen die Daten mit, die für 
die Anerkennung als Fachärztin oder Facharzt und 
für die Anerkennung als Fachzahnärztin oder Fach-
zahnarzt erforderlich sind und bestätigt gegebenen-
falls, dass die Mindestanforderungen an die Weiter-
bildung nach dem Recht der Europäischen Union er-
füllt sind. Die Kammer darf Auskünfte nach Satz 1 
von der zuständigen Behörde eines anderen Mit-
gliedstaates, EWR-Staates oder Vertragsstaates 
einholen, wenn sie begründete Zweifel an der Rich-
tigkeit der Angaben der antragstellenden Person hat.  
 

(7) Antragstellenden Personen, denen eine Aner-
kennung nach den Absätzen 1 und 2 erteilt wurde, 
haben die Bezeichnung zu führen, die aufgrund einer 
entsprechenden Weiterbildung in Baden-Württem-
berg erworben wird. 
 

(8) Einzelheiten zur Ausgestaltung der Anerken-
nungsverfahren regeln die Kammern in ihren Weiter-
bildungsordnungen nach Maßgabe der Richtlinie 
2005/36/EG. 

 
(9) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 

Baden-Württemberg findet mit Ausnahme des § 16 
keine Anwendung. 

 
 

§ 36b 
Einheitlicher Ansprechpartner 

 
Das Anerkennungsverfahren nach den §§ 36, 36 a 
und 36 c zum Führen einer Bezeichnung nach § 33 
kann auch über einen Einheitlichen Ansprechpartner 
im Sinne des Gesetzes über Einheitliche Ansprech-
partner für das Land Baden-Württemberg abgewi-
ckelt werden. Die §§ 71a bis 71e des Landesverwal-
tungsverfahrensgesetzes in der jeweils geltenden 
Fassung finden Anwendung.  

 
 
 
 
 

§ 36c 
Anerkennung von in einem Drittstaat 

absolvierten Weiterbildungen 
 

(1) Antragstellende Personen mit einem Ausbil-
dungsnachweis von außerhalb des Gebiets der Eu-
ropäischen Union, des Europäischen Wirtschafts-
raums oder eines Staates, dem Deutschland und die 
Europäische Union einen entsprechenden Rechts-
anspruch eingeräumt haben (Drittstaat) erhalten auf 
Antrag die entsprechende Anerkennung nach § 33, 
wenn die Gleichwertigkeit des Weiterbildungsstan-
des gegeben ist. 
 

(2) Für die Prüfung der Gleichwertigkeit gilt § 36a 
Absatz 2 Sätze 2 bis 4 entsprechend. Der Nachweis 
der erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten wird 
durch das Ablegen einer Prüfung erbracht, die sich 
auf den Inhalt des gesamten Fachgebietes bezieht. 
Die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten sind 
auch nachzuweisen, wenn die Prüfung des Antrags 
nur mit unangemessenem zeitlichen oder sachlichen 
Aufwand möglich ist, weil die erforderlichen Unterla-
gen und Nachweise aus Gründen, die nicht in der 
Person der antragstellenden Person liegen, von die-
sem nicht vorgelegt werden können. 
 

(3) § 36a Absätze 3 bis 5 sowie 7 bis 9 gelten ent-
sprechend. 

 
 

§ 36d 
Anerkennungsverfahren bei Dienstleistern aus 
einem Mitgliedstaat, einem EWR-Staat oder ei-

nem Vertragsstaat 
 

Staatsangehörige eines Mitgliedstaates, eines 
EWR-Staates oder eines Vertragsstaates dürfen 
ohne vorheriges Anerkennungsverfahren diejenige 
Weiterbildungsbezeichnung führen, die aufgrund ei-
ner entsprechenden Weiterbildung in Baden-Würt-
temberg erworben wird, sofern sie ihre Berufstätig-
keit als vorübergehende und gelegentliche Dienst-
leistung im Sinne von Artikel 57 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes ausüben. Sie unterlie-
gen jedoch der Meldepflicht nach Maßgabe der 
Richtlinie 2005/36/EG. 

 
 

§ 36e 
Vorwarnmechanismus 

 
(1) Die Landesärztekammer, die Landeszahnärz-

tekammer, die Landestierärztekammer, die Lan-
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desapothekerkammer und die Landespsychothera-
peutenkammer haben die zuständigen Stellen aller 
anderen Mitgliedstaaten und die übrigen zuständi-
gen Stellen in Deutschland zu unterrichten, wenn 
eine Anerkennung zum Führen einer Bezeichnung 
widerrufen oder zurückgenommen wurde. Die Über-
mittlung der erforderlichen Daten über das Binnen-
markt-Informationssystem (IMI) erfolgt nach Artikel 
56a Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 1 der Richtli-
nie 2005/36/EG. Die Warnmeldung hat spätestens 
drei Tage, nachdem eine vollziehbare Entscheidung 
der Kammer oder eines Gerichts über den Widerruf 
oder die Rücknahme einer Anerkennung vorliegt, zu 
erfolgen. Die Kammer hat dabei zu prüfen, ob die 
entsprechende Vorwarnung nicht bereits von einer 
anderen Behörde in das IMI eingetragen wurde. 

 
(2) Gleichzeitig mit der Übermittlung einer Vorwar-

nung ist die Kammer verpflichtet, die hiervon be-
troffene Person schriftlich von der Entscheidung zu 
unterrichten und darauf hinzuweisen,  

1. welchen Rechtsbehelf sie gegen die Vorwar-
nung einlegen kann, 

2. dass sie die Berichtigung der Vorwarnung 
verlangen kann und 

3. dass ihr im Falle einer unrichtigen Vorwar-
nung ein Schadensersatzanspruch zusteht. 

Die Kammer unterrichtet die zuständigen Stellen der 
Mitgliedstaaten darüber, wenn eine betroffene Per-
son einen Rechtsbehelf gegen die Vorwarnung ein-
gelegt hat. 

 
(3) Eine Warnung über das IMI hat auch dann zu 

erfolgen, wenn die Anerkennung einer Weiterbildung 
beantragt wurde, jedoch später gerichtlich festge-
stellt wurde, dass bei der Antragstellung gefälschte 
Berufsqualifikationsnachweise verwendet wurden. 

 
(4) Daten bezüglich Warnungen dürfen nur so 

lange im IMI bleiben, wie sie gültig sind. Warnungen 
sind binnen drei Tagen ab dem Zeitpunkt, zu dem die 
Ungültigkeit eintritt, zu löschen. 

 
(5) Das Verfahren richtet sich nach Artikel 56a der 

Richtlinie 2005/36/EG, der dazu ergangenen Durch-
führungsverordnung (EU) Nr. 2015/983 der Kommis-
sion vom 24. Juni 2015 betreffend das Verfahren zur 
Ausstellung des Europäischen Berufsausweises und 
die Anwendung des Vorwarnmechanismus gemäß 
der Richtlinie 2005/36 /EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates (ABl. L 159 vom 25. Juni 2015, 
S. 27) sowie gegebenenfalls weiteren Durchfüh-
rungsrechtsakten. 

 

§ 36f Europäischer Berufsausweis  
 

(1) Für Berufe, für die aufgrund von Durchfüh-
rungsrechtsakten der Europäischen Kommission 
nach Artikel 4a Absatz 7 der Richtlinie 2005/36/EG 
ein Europäischer Berufsausweis eingeführt ist, stellt 
die Kammer auf Antrag einen Europäischen Berufs-
ausweis aus. Für Inhaberinnen oder Inhaber inländi-
scher Berufsqualifikationen, die beabsichtigen, sich 
in einem anderen Mitgliedstaat niederzulassen oder 
Dienstleistungen nach Artikel 7 Absatz 4 der Richtli-
nie 2005/36/EG zu erbringen, führt sie die vorberei-
tenden Schritte für die Ausstellung eines Europäi-
schen Berufsausweises durch den Aufnahmemit-
gliedstaat durch. 

 
(2) Der Europäische Berufsausweis kann von Per-

sonen beantragt werden, die ihren Ausbildungsnach-
weis in einem Mitgliedstaat oder einem EWR-Staat 
erworben haben oder deren Ausbildungsnachweise 
in einem dieser Staaten anerkannt wurden. 

 
(3) Das Verfahren richtet sich nach den Artikeln 

4a bis 4e der Richtlinie 2005/36/EG, der dazu ergan-
genen Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/983 
sowie gegebenenfalls weiteren Durchführungs-
rechtsakten. 

 
(4) Die Absätze 1 bis 3 lassen die Verfahren nach 

den §§ 36 a bis 36 d unberührt. 
 
 

§ 37 Pflichten beim Führen der Bezeichnungen 
 

(1) Kammermitglieder, die eine Fachgebietsbe-
zeichnung führen, dürfen grundsätzlich nur in diesem 
Fachgebiet tätig sein. Kammermitglieder, die eine 
Teilgebietsbezeichnung führen, müssen auch in dem 
Teilgebiet tätig sein, dessen Bezeichnung sie führen. 
 

(2) Wer eine Fachgebietsbezeichnung führt, soll 
sich in der Regel nur durch einen Vertreter, der die-
selbe Fachgebietsbezeichnung führt, vertreten las-
sen. 

 
 

§ 38 Weiterbildungsordnung 
 

(1) Die Kammer erlässt eine Weiterbildungsord-
nung als Satzung. 
 

(2) In der Weiterbildungsordnung sind nach Maß-
gabe des Rechts der Europäischen Union, vor allem 
der Artikel 4 bis 4f, 10 bis 14, 21 bis 23, 25 bis 30, 
35, 50 bis 52 sowie 55a der Richtlinie 2005/36/EG, 
insbesondere zu regeln: 
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1. die Bestimmung und die Aufhebung von Be-
zeichnungen nach § 32 Abs. 2, 

2. der Inhalt und Umfang der Fachgebiete, der Teil-
gebiete und anderen Bereiche (Zusatzbezeich-
nungen), auf die sich die Bezeichnungen nach § 
32 Abs. 1 beziehen, 

3. der Inhalt und die Mindestdauer der Weiterbil-
dung nach § 34, insbesondere Inhalt, Dauer und 
Reihenfolge der einzelnen Weiterbildungsab-
schnitte, die Bezeichnung der einzelnen Teilge-
biete, bei denen die Weiterbildung ganz oder teil-
weise in dem Fachgebiet durchgeführt werden 
kann, dem die Teilgebiete zugehören und der 
einzelnen Fachgebiete und Teilgebiete, in denen 
kein Wechsel erforderlich ist, sowie Dauer und 
besondere Anforderungen der verlängerten Wei-
terbildung nach § 36 Abs. 3, 

4. die Voraussetzungen für die Ermächtigung von 
Kammermitgliedern zur Weiterbildung und für 
die Zulassung von Weiterbildungsstätten nach § 
35 sowie deren Rücknahme und Widerruf, 

5. die Anforderungen, die an das Zeugnis nach  
§ 35 Absatz 1 Satz 3 zu stellen sind, 

6. das Anerkennungsverfahren nach § 36 und  
§ 36a. 

 
(3) Unter den Voraussetzungen des § 32 Abs. 2 

können in der Weiterbildungsordnung weitere Befä-
higungen in der Form des Erwerbs 

1. zusätzlicher Kenntnisse und Fähigkeiten im je-
weiligen Fachgebiet (zusätzliche Weiterbildung 
im Fachgebiet) oder 

2. von Fachkunde in ärztlichen, psychotherapeuti-
schen, zahnärztlichen, tierärztlichen oder phar-
mazeutischen Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden, die ihrer Eigenart nach beson-
dere Kenntnisse und Erfahrungen voraussetzen, 

vorgesehen werden. Die zu regelnden Anforderun-
gen an den Erwerb dieser Befähigungen können sich 
dabei nach den Anforderungen richten, die in diesem 
Abschnitt an die Weiterbildung in den Fachgebieten 
und Teilgebieten gestellt werden. Den Erwerb dieser 
Befähigungen bestätigt die Kammer durch eine Be-
scheinigung. 

 
 
 
 
 
 
 
 

II. Weiterbildung der Ärzte,  
spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin 

 
§ 39 Erweiterung der Berufsbezeichnung 

 
(1) Bezeichnungen nach § 32 Abs. 1 bestimmt 

die Landesärztekammer in den Fachrichtungen 

1. Konservative Medizin 

2. Operative Medizin 

3. Nervenheilkundliche Medizin 

4. Theoretische Medizin 

5. Ökologie 

6. Methodisch-technische Medizin 

und in Verbindung dieser Fachrichtungen. 
 

(2) Die Bezeichnung “Öffentliches Gesundheits-
wesen” ist eine Fachgebietsbezeichnung ohne eine 
Bestimmung nach § 32 Abs. 2. 
 

(3) Die Landesärztekammer regelt die allgemein-
medizinische Weiterbildung in ihrer Weiterbildungs-
ordnung unter Beachtung der Mindestanforderungen 
für die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedi-
zin nach Titel IV der Richtlinie 93/16/EWG des Rates 
vom 5. April 1993 zur Erleichterung der Freizügigkeit 
für Ärzte und zur gegenseitigen Anerkennung ihrer 
Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähi-
gungsnachweise (ABl. EG Nr. L 165 S.1) in der je-
weils geltenden Fassung. Die allgemeinmedizini-
sche Weiterbildung muss insbesondere einige Ab-
schnitte einer Vollzeitausbildung umfassen, solange 
dies europarechtlich gefordert ist. 

 
 

§ 40 Inhalt und Durchführung der Weiterbildung 
 

(1) Die Weiterbildung nach § 34 umfasst für Ärz-
tinnen und Ärzte insbesondere die Vertiefung der 
Kenntnisse und Fähigkeiten in der Verhütung, Erken-
nung und Behandlung von Krankheiten, Körperschä-
den und Leiden einschließlich der Wechselbeziehun-
gen zwischen Mensch und Umwelt sowie in den not-
wendigen Maßnahmen der Rehabilitation. 
 

(2) Die Weiterbildung kann, soweit das Recht der 
Europäischen Gemeinschaften nicht entgegensteht 
und die Weiterbildungsziele nicht gefährdet sind, 
ganz oder teilweise bei ermächtigten niedergelasse-
nen Ärztinnen und Ärzten durchgeführt werden. Die 
Ermächtigung der niedergelassenen Ärztin oder des 
Arztes enthält die Zulassung der Arztpraxis als Wei-
terbildungsstätte. 
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(3) Die Zulassung einer Krankenhausabteilung 

als Weiterbildungsstätte setzt voraus, dass 

1. Patienten in so ausreichender Zahl und Art be-
handelt werden, dass die weiterzubildende Ärz-
tin oder der weiterzubildende Arzt die Möglich-
keit hat, sich mit den typischen Krankheiten des 
Fachgebiets, des Teilgebiets oder des anderen 
Bereichs (Zusatzbezeichnung) vertraut zu ma-
chen, 

2. Personal und Ausstattung entsprechend der 
Leistungsstufe des Krankenhauses in ausrei-
chendem Umfang vorhanden sind, 

3. regelmäßige Konsiliartätigkeit oder interdiszipli-
näre Zusammenarbeit besteht,  

4. Die Weiterbildung in der Regel angemessen ver-
gütet wird. 

Dies gilt sinngemäß für Institute und andere Einrich-
tungen. 
 

(4) In der Weiterbildungsordnung kann eine Be-
freiung für einen Teil einer Weiterbildung vorgesehen 
werden, wenn dieser Teil bereits im Rahmen einer 
anderen fachärztlichen Weiterbildung oder einer an-
deren Weiterbildung zur Fachapothekerin oder zum 
Fachapotheker absolviert wurde. Über die Befreiung 
entscheidet die Kammer im Einzelfall. Eine Befreiung 
darf im Umfang von höchstens der Hälfte der Min-
destdauer der jeweiligen Facharzt- oder Fachapo-
thekerweiterbildung ausgesprochen werden. 

 
 

§ 40a 
Qualitätssichernde Maßnahmen in der Weiterbil-

dung 
 

Die Kammern können in ihren Weiterbildungsord-
nungen eine Evaluation ihrer Weiterbildungen in re-
gelmäßigen Abständen zum Zwecke der Qualitätssi-
cherung in der Weiterbildung der Heilberufe vorse-
hen und hierzu personenbezogene Daten erheben, 
verarbeiten und veröffentlichen. Die Ergebnisse kön-
nen den Kammermitgliedern und anderen Personen 
mit einem berechtigten Interesse zusammengefasst 
oder einzelfallbezogen zugänglich gemacht werden. 
Das Nähere insbesondere welche erforderlichen 
personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet, in 
welchem Umfang und in welcher Form sie innerhalb 
und außerhalb der Kammern veröffentlicht werden, 
regeln die Weiterbildungsordnungen. Die Träger der 
Weiterbildungsstätten, die zur Weiterbildung er-
mächtigten Kammermitglieder und die eine Weiter-

bildung ableistenden Kammermitglieder sind gegen-
über den Kammern zur Mitwirkung und zur Angabe 
personenbezogener Daten verpflichtet.   

 
 

§ 41 Anerkennung durch andere Kammern 
 

Die im übrigen Geltungsbereich der Bundesärzte-
ordnung erteilte Anerkennung, eine Bezeichnung im 
Sinne des § 32 zu führen, gilt auch in Baden-Würt-
temberg. Dasselbe gilt für eine im Anerkennungsver-
fahren ausgesprochene Verlängerung der Weiterbil-
dungszeit, für an die Weiterbildung gestellte beson-
dere Anforderungen sowie für die Ermächtigung und 
Zulassung zur Weiterbildung. 

 
 

§ 41a  
Besondere Ausbildung in der Allgemeinmedizin 

 
(1) Die besondere Ausbildung in der Allgemein-

medizin nach Artikel 28 der Richtlinie 2005/36/EG er-
folgt als allgemeinmedizinische Weiterbildung. Wer 
eine allgemeinmedizinische Weiterbildung abge-
schlossen hat, die die Mindestanforderungen nach 
Artikel 28 der Richtlinie 2005/36/EG erfüllt und zur 
Ausübung des ärztlichen Berufs im Geltungsbereich 
der Bundesärzteordnung berechtigt ist, erhält auf An-
trag von der Landesärztekammer die Anerkennung, 
die von Deutschland bei der EU-Kommission notifi-
ziert und im Amtsblatt der Europäischen Union ver-
öffentlicht ist. Wird für die allgemeinmedizinische 
Weiterbildung eine andere Fachgebietsbezeichnung 
einheitlich im Geltungsbereich der Bundesärzteord-
nung eingeführt, ist diese Fachgebietsbezeichnung 
ab dem Tag nach der Veröffentlichung der Notifizie-
rung dieser Bezeichnung im Amtsblatt der Europäi-
schen Union zu führen. 
 

(2) Wer in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum ein Diplom, ein Prüfungszeugnis oder 
einen sonstigen Befähigungsnachweis über eine be-
sondere Ausbildung in der Allgemeinmedizin nach 
Artikel 28 der Richtlinie 2005/36/EG erworben oder 
eine Bescheinigung nach Artikel 30 Abs. 1 der Richt-
linie 2005/36/EG erhalten hat und nach den Bestim-
mungen der Bundesärzteordnung befugt ist, den 
ärztlichen Beruf auszuüben, erhält von der Landes-
ärztekammer auf Antrag die Anerkennung, die in Ba-
den-Württemberg allgemeinmedizinisch weitergebil-
deten Ärztinnen und Ärzten nach Absatz 1 Satz 2 
und 3 erteilt wird. Stimmt das Diplom, das Prüfungs-
zeugnis oder der sonstige Befähigungsnachweis 
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nicht mit der für den betreffenden Mitglied- oder Ver-
tragsstaat in der Richtlinie 2005/36/EG aufgeführten 
Ausbildungsbezeichnung überein, ist die Berechti-
gung nur zu erteilen, wenn die zuständige Stelle die-
ses Mitglied- oder Vertragsstaates bescheinigt, dass 
damit eine Ausbildung im Sinne des Artikels 28 der 
Richtlinie 2005/36/EG nachgewiesen wird, die dieser 
Mitglied- oder Vertragsstaat der aufgeführten Ausbil-
dungsbezeichnung gleichstellt. 
 

(3) Die Landesärztekammer rechnet auf Antrag 
die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
zurückgelegten Zeiten in der besonderen Ausbildung 
in der Allgemeinmedizin auf eine Ausbildung nach 
Absatz 1 an, wenn die den Antrag stellende Person 
nach den Bestimmungen der Bundesärzteordnung 
befugt ist, den ärztlichen Beruf auszuüben und eine 
Bescheinigung der zuständigen Stelle des Mitglied- 
oder Vertragsstaates vorlegt, aus der sich neben der 
Ausbildungsdauer und der Art der Ausbildungsein-
richtung ergibt, dass diese Ausbildung nach dem 
Recht dieses Mitglied- oder Vertragsstaates zur Aus-
führung von Artikel 28 der Richtlinie 2005/36/EG er-
folgt ist. 

 
 

III. Weiterbildung der Psychotherapeuten 
 

§ 41b Erweiterung der Berufsbezeichnung 
 

(1) Bezeichnungen nach § 32 Abs. 1 bestimmt die 
Landespsychotherapeutenkammer in den Fachrich-
tungen 

1. Heilkunde psychischer Störungen in der kurati-
ven Versorgung 

2. Heilkunde psychischer Störungen in der Rehabi-
litation 

3. Heilkunde psychischer Störungen in der Präven-
tion und Gesundheitsförderung 

und in Verbindung dieser Fachrichtungen. 
 

(2) Die Bezeichnung “Öffentliches Gesundheits-
wesen” ist eine Fachgebietsbezeichnung ohne eine 
Bestimmung nach § 32 Abs. 2. 
 

(3) § 37 findet keine Anwendung auf Psychologi-
sche Psychotherapeutinnen und Psychologische 
Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten. 

 
 

§ 41c 
Inhalt und Durchführung der Weiterbildung 

 
(1) Die Weiterbildung nach § 34 umfasst für Psy-

chotherapeutinnen und Psychotherapeuten insbe-
sondere die Vertiefung der Kenntnisse und Fähigkei-
ten in der Verhütung, Erkennung und Behandlung 
von Krankheiten, bei denen Untersuchungs- und Be-
handlungsmethoden indiziert sind, die auf der psy-
chologischen Heilkunde basieren. Dabei ist die 
Wechselbeziehung zwischen Mensch und Umwelt 
ebenso einbezogen wie notwendige Maßnahmen 
der Rehabilitation. 
 

(2) Die Weiterbildung kann, soweit das Recht der 
Europäischen Gemeinschaften nicht entgegensteht 
und die Weiterbildungsziele nicht gefährdet sind, 
ganz oder teilweise bei ermächtigten niedergelasse-
nen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
durchgeführt werden. Die Ermächtigung der nieder-
gelassenen Psychotherapeutin oder des niederge-
lassenen Psychotherapeuten enthält die Zulassung 
der psychotherapeutischen Praxis als Weiterbil-
dungsstätte. Die Weiterbildung kann abweichend 
von § 34 Abs. 2 auch in einer Mindestdauer von 2 
Jahren erfolgen. 
 

(3) Die Zulassung als Weiterbildungsstätte nach 
§ 35 setzt voraus, dass 

1. Patienten in so ausreichender Zahl und Art be-
handelt werden, dass die weiterzubildende Psy-
chotherapeutin oder der weiterzubildende Psy-
chotherapeut die Möglichkeit hat, sich mit der 
Feststellung und Behandlung der typischen 
Krankheiten des Fachgebiets, Teilgebiets oder 
Schwerpunkts, worauf sich die Bezeichnung be-
zieht, vertraut zu machen, 

2. Personal und Ausstattung ausreichend vorhan-
den sind, die den Erfordernissen und Entwick-
lungen in den Fachrichtungen nach § 41b Rech-
nung tragen und 

3. die Weiterbildung in der Regel angemessen ver-
gütet wird. 

Dies gilt sinngemäß für Institute und andere Einrich-
tungen. 

 
 

§ 41 d Anerkennung durch andere Kammern 
 

Die im übrigen Geltungsbereich des Psychothera-
peutengesetzes erteilte Anerkennung, eine Bezeich-
nung im Sinne des § 32 zu führen, gilt auch in Baden-
Württemberg. Dasselbe gilt für eine im Anerken-
nungsverfahren ausgesprochene Verlängerung der 
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Weiterbildungszeit, für an die Weiterbildung gestellte 
besondere Anforderungen sowie für die Ermächti-
gung und Zulassung zur Weiterbildung. 

 
 

IV. Weiterbildung der Zahnärzte 
 

§ 42 Erweiterung der Berufsbezeichnung 
 

(1) Bezeichnungen nach § 32 Abs. 1 bestimmt die 
Landeszahnärztekammer in den Fachrichtungen 

1. Konservative Zahnheilkunde, 

2. Operative Zahnheilkunde, 

3. Präventive Zahnheilkunde 

und in Verbindung dieser Fachrichtungen. 
 

(2) Die Bezeichnung "Öffentliches Gesundheits-
wesen" ist eine Fachgebietsbezeichnung ohne eine 
Bestimmung nach § 32 Abs. 2. 
 

(3) § 37 findet keine Anwendung. 
 
 

§ 43 Inhalt und Durchführung der Weiterbildung 
 

(1) Die Weiterbildung nach § 34 umfasst für Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte in den jeweiligen Fachge-
bieten insbesondere die Behandlung von Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten einschließlich der 
Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Umwelt 
sowie notwendige Maßnahmen der Rehabilitation. 
 

(2) Die Weiterbildung kann, soweit das Recht der 
Europäischen Gemeinschaften nicht entgegensteht 
und die Weiterbildungsziele nicht gefährdet sind, 
ganz oder teilweise bei ermächtigten niedergelasse-
nen Zahnärztinnen und Zahnärzten durchgeführt 
werden. Die Ermächtigung der niedergelassenen 
Zahnärztin oder des Zahnarztes enthält die Zulas-
sung der Zahnarztpraxis als Weiterbildungsstätte. 
 

(3) Die Zulassung einer Klinik oder Krankenhaus-
abteilung als Weiterbildungsstätte setzt voraus, dass 

1. Patienten in so ausreichender Zahl und Art be-
handelt werden, dass die weiterzubildende 
Zahnärztin oder der weiterzubildende Zahnarzt 
die Möglichkeit hat, sich mit der Feststellung und 
Behandlung der für das Fachgebiet, das Teilge-
biet oder den anderen Bereich (Zusatzbezeich-
nung) typischen Behandlung von Zahn-, Mund- 
und Kieferkrankheiten vertraut zu machen, 

2. Personal und Ausstattung entsprechend der 

Leistungsstufe des Krankenhauses in ausrei-
chendem Umfang vorhanden sind,  

3. die Weiterbildung in der Regel angemessen ver-
gütet wird. 

Dies gilt sinngemäß für Institute und andere Einrich-
tungen. 

 
 

§ 44 Anerkennung durch andere Kammern 
 

Die im übrigen Geltungsbereich des Gesetzes 
über die Ausübung der Zahnheilkunde erteilte Aner-
kennung, eine Bezeichnung im Sinne des § 32 zu 
führen, gilt auch in Baden-Württemberg. Dasselbe 
gilt für eine im Anerkennungsverfahren ausgespro-
chene Verlängerung der Weiterbildungszeit, für an 
die Weiterbildung gestellte besondere Anforderun-
gen sowie für die Ermächtigung und Zulassung zur 
Weiterbildung. 

 
 

V. Weiterbildung der Tierärzte 
 

§ 45 Erweiterung der Berufsbezeichnung 
 

(1) Bezeichnungen nach § 32 Abs. 1 bestimmt die 
Landestierärztekammer in den Fachrichtungen 

1. Theoretische Veterinärmedizin, 

2. Tierhaltung und Tiervermehrung, 

3. Lebensmittel tierischer Herkunft, 

4. Klinische Veterinärmedizin, 

5. Methodisch-technische Veterinärmedizin, 

6. Ökologie 

und in Verbindung dieser Fachrichtungen. 
 

(2) Die Bezeichnung “Öffentliches Veterinärwe-
sen" ist eine Fachgebietsbezeichnung ohne eine Be-
stimmung nach § 32 Abs. 2. 
 

(3) Die Bezeichnung "Praktischer Tierarzt" darf 
zusammen mit nicht mehr als zwei Fachgebietsbe-
zeichnungen geführt werden. 

 
 

§ 46 Durchführung der Weiterbildung 
 

(1) Die Weiterbildung in dem Fachgebiet "Öffentli-
ches Veterinärwesen" umfasst 

1. das Bestehen der Prüfung für den tierärztlichen 
Staatsdienst,  
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2. eine nach dem Bestehen dieser Prüfung abzu-
leistende zweijährige praktische Tätigkeit im Ve-
terinärverwaltungsdienst mit Ausnahme einer 
ausschließlichen Tätigkeit in der Schlachttier- 
und Fleischuntersuchung und 

3. die Vorlage einer fachbezogenen Veröffentli-
chung, die sich nicht auf die Erkenntnisse der 
Promotionsarbeit beschränken darf. 

Die Anerkennung wird auf Grund der vorzulegenden 
Nachweise über die Ableistung der Weiterbildung 
nach Satz 1 erteilt. 
 
(2) Die Weiterbildung kann auch in zugelassenen 
tierärztlichen Kliniken oder teilweise bei einem er-
mächtigten niedergelassenen Tierarzt durchgeführt 
werden. 
 
(3) Die Zulassung einer tierärztlichen Klinik als Wei-
terbildungsstätte setzt voraus, dass 

1. Tierbehandlungen in so ausreichender Zahl und 
Art durchgeführt werden, dass der weiterzubil-
dende Tierarzt die Möglichkeit hat, sich mit den 
typischen Krankheiten des Fachgebiets, des 
Teilgebiets oder des anderen Bereichs (Zusatz-
bezeichnung) vertraut zu machen, 

2. Personal und Ausstattung vorhanden sind, die 
den Erfordernissen der veterinärmedizinischen 
Entwicklung Rechnung tragen, 

3. die Weiterbildung in der Regel angemessen 
vergütet wird.  

Dies gilt sinngemäß auch für die anderen Weiterbil-
dungsstätten. 

 
 

§ 47 Anerkennung durch andere Kammern 
 

Die im übrigen Geltungsbereich der Bundes-Tier-
ärzteordnung erteilte Anerkennung, eine Bezeich-
nung im Sinne des § 32 zu führen, gilt auch in Baden-
Württemberg. Dasselbe gilt für die Ermächtigung und 
Zulassung zur Weiterbildung. 

 
 

VI. Weiterbildung der Apotheker 
 

§ 48 Erweiterung der Berufsbezeichnung 
 

(1) Bezeichnungen nach § 32 Abs. 1 bestimmt die 
Landesapothekerkammer in den Fachrichtungen 

1. Arzneimittelversorgung und -information 

2. Arzneimittelentwicklung, -herstellung und  
-kontrolle 

3. Theoretische Pharmazie 

4. Ökologie 

und in Verbindung dieser Fachrichtungen. 
 

(2) Die Bezeichnung "Öffentliches Gesundheits-
wesen" ist eine Fachgebietsbezeichnung ohne eine 
Bestimmung nach § 32 Abs. 2. 

 
(3) § 37 findet keine Anwendung. 

 
 

§ 49 Inhalt und Durchführung der Weiterbildung 
 

(1) Die Weiterbildung nach § 34 umfasst für Apo-
thekerinnen und Apotheker insbesondere die Vertie-
fung der Kenntnisse und Fähigkeiten in der Entwick-
lung, Herstellung, Prüfung, Abgabe und Wirkungs-
weise der Arzneimittel einschließlich der Wechselbe-
ziehungen zwischen Mensch und Umwelt. 
 

(2) Die Zulassung eines Instituts, einer Apotheke, 
einer Krankenhausapotheke, eines Betriebes der 
pharmazeutischen Industrie oder einer sonstigen 
Einrichtung als Weiterbildungsstätte im Sinne des  
§ 35 Abs. 1 setzt voraus, dass 

1. die dort zu verrichtenden Tätigkeiten nach Inhalt 
und Umfang dem weiterzubildenden Apotheker 
oder der weiterzubildenden Apothekerin die 
Möglichkeit geben, die beruflichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten des Fachgebiets oder Teilge-
biets zu erwerben, auf das sich die Bezeichnung 
nach § 32 bezieht, 

2. Personal und Ausstattung vorhanden sind, die 
den Erfordernissen der Entwicklung in der Phar-
mazie Rechnung tragen, 

3. die Weiterbildung in der Regel angemessen ver-
gütet wird. 

 
(3) Zeiten beruflicher Tätigkeit als Apothekenleite-

rin, Apothekenleiter oder als Leiterin oder Leiter im 
Sinne von § 14 Abs. 1 AMG sind nach Maßgabe der 
Weiterbildungsordnung auf die Weiterbildungszeit 
für Fachgebiete und Teilgebiete anrechnungsfähig, 
soweit die ermächtigte Person nicht Mitarbeiter der 
Apothekenleiterin oder des Apothekenleiters ist. 

 
 

§ 50 Anerkennung durch andere Kammern 
 

Die im übrigen Geltungsbereich der Bundes-Apo-
thekerordnung erteilte Anerkennung, eine Bezeich-
nung im Sinne des § 32 zu führen, gilt auch in Baden-
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Württemberg. Dasselbe gilt für eine im Anerken-
nungsverfahren ausgesprochene Verlängerung der 
Weiterbildungszeit, für an die Weiterbildung gestellte 
besondere Anforderungen sowie für die Ermächti-
gung und Zulassung zur Weiterbildung. 

 
 

7. ABSCHNITT 
Vermittlungswesen 

 
§ 51 Inhalt. Ergänzende Vorschriften 

 
(1) Vorliegende oder drohende berufliche Streitig-

keiten unter den Mitgliedern der einzelnen Kammern, 
die nicht berufsgerichtlicher Art sind, sollen in einem 
Vermittlungsverfahren beigelegt werden. § 55 Abs. 2 
Satz 2 findet entsprechende Anwendung. 
 

(2) Für das Vermittlungsverfahren sind die Vor-
schriften der §§ 52 bis 54 maßgebend. Das Sozial-
ministerium und das Ministerium Ländlicher Raum 
sind ermächtigt, im Benehmen mit dem Justizminis-
terium Ausführungsvorschriften hierzu zu erlassen. 

 
 

§ 52 Zuständigkeit zur Vermittlung 
 

(1) Zur Vermittlung bei den in § 51 genannten 
Streitigkeiten ist das Bezirksberufsgericht berufen. 
 

(2) Der Vorsitzende des Bezirksberufsgerichts 
kann die Vermittlung allein übernehmen. Kommt er 
zu keinem Ergebnis, so ist sie vom Bezirksberufsge-
richt in seiner vollen Besetzung durchzuführen. 
 

(3) Sind in einem Vermittlungsverfahren Kammer-
mitglieder einer Kammer beteiligt, die nicht dem glei-
chen Bezirksberufsgericht unterstehen, und kommt 
eine Vereinbarung über die Zuständigkeit nicht zu-
stande, so ist ein gemischter Vermittlungsausschuss 
zu bilden. Er wird aus den Vorsitzenden und jeweils 
einem von ihnen zu bestimmenden weiteren Mitglied 
der Berufsgerichte beider Parteien gebildet. Der ge-
mischte Vermittlungsausschuss wählt aus seiner 
Mitte einen Vorsitzenden, kommt eine Mehrheit nicht 
zustande, wird einer der beiden Vorsitzenden der 
Berufsgerichte durch Losentscheid zum Vorsitzen-
den bestimmt. 

 
 

§ 53  
Die der Vermittlung unterworfenen Kammer-mit-

glieder und ihre Pflichten 
 

(1) Die Mitglieder der einzelnen Kammern sind 
verpflichtet, 

1. ihr Bezirksberufsgericht in Streitigkeiten anzuru-
fen, deren Beilegung durch Verständigung mit 
der anderen Partei ihnen nicht gelingt, 

2. auf Aufforderung des Berufsgerichts oder seiner 
Beauftragten Aufschlüsse zu geben und zu Ver-
handlungen über Beilegung dieser Streitigkeiten 
zu erscheinen. 

In Einzelfällen kann der Vorstand der Kammer das 
Bezirksberufsgericht anrufen. 
 

(2) Dem Vermittlungsverfahren unterliegt nicht die 
amtliche Tätigkeit solcher Mitglieder der einzelnen 
Kammern, die als Beamte einer Disziplinargerichts-
barkeit unterliegen. 
 

(3) Die außerdienstliche Tätigkeit der in Absatz 2 
genannten Mitglieder der einzelnen Kammern ist 
dem Vermittlungsverfahren nur dann unterworfen, 
wenn die Dienstaufsichtsbehörde auf Anfrage des 
Bezirksberufsgerichts zustimmt. 

 
 

§ 54 Das Vermittlungsverfahren 
 

(1) Der Vorsitzende des Bezirksberufsgerichts 
und der Vorsitzende des gemischten Vermittlungs-
ausschusses können die nach § 53 geschuldeten 
Aufschlüsse verlangen und die Beteiligten zu Ver-
handlungen laden. 
 

(2) Die Geladenen erhalten für bare Auslagen und 
Zeitversäumnis Entschädigung nach den für die Mit-
glieder der Vertreterversammlung geltenden Bestim-
mungen. 
 

(3) Unentschuldigtes Ausbleiben geladener Kam-
mermitglieder und Verweigerung der nach § 53 ge-
schuldeten Aufschlüsse kann der Vorsitzende des 
Bezirksberufsgerichts, dem sie unterstehen, mit ei-
nem Ordnungsgeld bis zu 150 Euro ahnden. Gegen 
die Verhängung des Ordnungsgeldes ist einmalige 
Beschwerde binnen zweier Wochen nach der Eröff-
nung an den Vorsitzenden des Landesberufsgerichts 
zulässig. 
 

(4) Das Vermittlungsverfahren endet mit einer 
Empfehlung an die beteiligten Parteien. Der Verstoß 
gegen die Empfehlung begründet die Vermutung ei-
ner berufsrechtswidrigen Handlung. 
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8. ABSCHNITT 
Berufsgerichtsbarkeit 

 
I. Allgemeines 

 
§ 55 Inhalt. Ergänzende Vorschriften 

 
(1) Die Mitglieder der einzelnen Kammern haben 

sich wegen berufsrechtswidriger Handlungen in ei-
nem Berufsgerichtsverfahren zu verantworten. En-
det die Kammerzugehörigkeit nach Einleitung des 
berufsgerichtlichen Verfahrens, kann das Verfahren 
fortgesetzt werden, sofern die Berechtigung zur Aus-
übung des Berufs weiter besteht. Dies gilt auch für 
Dienstleister nach § 2a Abs. 1. 
 

(2) Berufsrechtswidrig sind Handlungen, welche 
gegen die Pflichten verstoßen, die einem Mitglied der 
einzelnen Kammer zur Wahrung des Ansehens sei-
nes Berufs obliegen. Politische, religiöse und wis-
senschaftliche Ansichten und Handlungen oder die 
Stellungnahme zu wirtschaftlichen Berufsangelegen-
heiten können niemals den Gegenstand eines Be-
rufsgerichtsverfahrens darstellen. 
 

(3) Die zur Durchführung des Berufsgerichtsver-
fahrens notwendigen Ausführungsvorschriften erlas-
sen das Sozialministerium und das Ministerium 
Ländlicher Raum im Benehmen mit dem Justizminis-
terium. 

 
 

§ 56  
Berufsgerichtliche Verfahren und Strafverfahren 

 
(1) Während eines Strafverfahrens darf kein be-

rufsgerichtliches Verfahren wegen derselben Tatsa-
chen eingeleitet werden. Zum Strafverfahren sowie 
zum berufsgerichtlichen Verfahren gehört auch das 
vorausgehende Ermittlungsverfahren. 
 

(2) Wird ein Strafverfahren im Laufe eines berufs-
gerichtlichen Verfahrens wegen derselben Tatsa-
chen eingeleitet, so muss das berufsgerichtliche Ver-
fahren bis zur Beendigung des Strafverfahrens aus-
gesetzt werden. 
 

(3) Hat das Strafverfahren mit Freisprechung  
oder Einstellung des Verfahrens wegen fehlenden 
Tatbestandes oder Beweises geendet, so ist auch für 
das berufsgerichtliche Verfahren entschieden, dass 
eine Straftat nicht vorliegt. Wenn die Handlungen, 
wegen derer das Strafverfahren eingeleitet war, 
trotzdem als berufsrechtswidrig anzusehen sind, so 
hat sich der Beschuldigte noch im berufsgerichtli-
chen Verfahren zu verantworten. 

 
(4) In den Fällen der Absätze 1 und 2 ruht die Ver-

folgungsverjährung berufsrechtswidriger Handlun-
gen. 
 

(5) Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein Urteil 
des ersten Rechtszuges ergangen, so läuft die Ver-
jährungsfrist nicht vor dem Zeitpunkt ab, in dem das 
Verfahren rechtskräftig abgeschlossen ist. 

 
 

§ 57 Berufsgerichtliche Verfahren gegen Beamte 
 

Gegen Kammermitglieder, die als Beamte diszip-
linären Maßnahmen unterliegen, findet ein berufsge-
richtliches Verfahren wegen berufsrechtswidriger 
Handlungen, die innerhalb des Dienstes begangen 
wurden, nicht statt, bei außerhalb des Dienstes be-
gangenen nur, wenn die oberste Dienstbehörde des 
Beamten zustimmt. 

 
 

II. Berufsgerichtliche Maßnahmen 
 

§ 58 Maßnahmen 
 

Berufsgerichtliche Maßnahmen sind: 

1. Warnung, 

2. Verweis, 

3. Geldbuße bis zu 50 000 Euro, 

4. Aberkennung der Mitgliedschaft in den Organen 
der Kammer und den Vertretungen und Aus-
schüssen der Untergliederungen, 

5. Aberkennung des Wahlrechts und der Wählbar-
keit in die Organe der Kammer und in die Vertre-
tungen und Ausschüsse der Untergliederungen 
bis zur Dauer von fünf Jahren. 

Die Maßnahmen nach den Nummern 3 bis 5 können 
verbunden werden. 

 
 

§ 58a Tilgung berufsgerichtlicher Maßnahmen 
 

(1) Eintragungen in den über das Kammermitglied 
geführten Akten über eine Verwarnung sind nach 
fünf, über einen Verweis, eine Geldbuße oder über 
die Aberkennung der Befähigung zu ehrenamtlicher 
Tätigkeit in der Kammer nach acht Jahren zu tilgen. 
Die über diese berufsgerichtlichen Maßnahmen ent-
standenen Vorgänge sind aus den über das Kam-
mermitglied geführten Akten zu entfernen und zu 
vernichten. Nach Ablauf der Frist dürfen diese Maß-
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nahmen bei weiteren berufsgerichtlichen Maßnah-
men nicht mehr berücksichtigt werden. 
 

(2) Die Frist beginnt mit dem Tage, an dem die be-
rufsgerichtliche Maßnahme unanfechtbar geworden 
ist. 
 

(3) Die Frist endet nicht, solange gegen das Kam-
mermitglied ein Strafverfahren oder ein berufsge-
richtliches Verfahren schwebt, eine andere berufsge-
richtliche Maßnahme berücksichtigt werden darf 
oder ein auf Geldbuße lautendes berufsgerichtliches 
Urteil noch nicht vollstreckt ist. 
 

(4) Nach Ablauf der Frist gilt das Kammermitglied 
als von berufsgerichtlichen Maßnahmen nicht betrof-
fen. 
 

(5) Eintragungen über strafgerichtliche Verurtei-
lungen oder über andere Entscheidungen in Verfah-
ren wegen Straftaten, Ordnungswidrigkeiten oder 
der Verletzung von Berufspflichten, die nicht zu einer 
berufsgerichtlichen Maßnahme geführt haben, sind 
nach fünf Jahren zu tilgen. Die Frist beginnt mit Ab-
lauf des Monats, in dem die Kammer über die Verur-
teilung oder Entscheidung unterrichtet worden ist. 

 
 

§ 59 Begnadigung 
 

Für die Begnadigung gelten die verfassungsrecht-
lichen Bestimmungen. 

 
 

III. Zuständigkeit und Verfahren der  
Berufsgerichte 

 
§ 60 Bezirksberufsgericht 

 
(1) Das berufsgerichtliche Verfahren findet im ers-

ten Rechtszug vor den Bezirksberufsgerichten statt. 
Örtlich zuständig ist das Bezirksberufsgericht, in des-
sen Bezirk das Kammermitglied seinen Beruf ausübt 
oder, wenn es seinen Beruf nicht ausübt, seinen 
Wohnsitz hat. 
 

(2) In leichten und einfachen Fällen kann der Vor-
sitzende des Bezirksberufsgerichts die Maßnahme 
der Warnung oder des Verweises aussprechen, 
wenn der Beschuldigte die berufsrechtswidrige 
Handlung zugibt. 
 

(3) Der Beschuldigte kann einen Rechtsbeistand 
zu seiner Unterstützung beiziehen. 

 
 

§ 61 Landesberufsgericht 
 

(1) Gegen die Entscheidung der Bezirksberufsge-
richte und ihrer Vorsitzenden steht dem Beschuldig-
ten und dem Vorstand der Kammer innerhalb zweier 
Wochen nach der schriftlichen Eröffnung die Beru-
fung an das Landesberufsgericht zu. Der Vorstand 
der Kammer kann davon auch zugunsten des Be-
schuldigten Gebrauch machen. Er kann den Vorsit-
zenden ermächtigen, die ihm zustehenden Rechte 
auszuüben. 
 

(2) Die Entscheidungen der Landesberufsgerichte 
sind endgültig.  
 

(3) § 60 Abs. 3 findet Anwendung. 
 
 

§ 62 Stimmenverhältnis bei nachteiligen  
Entscheidungen 

 
Eine dem Beschuldigten nachteilige Entscheidung 

in der Schuldfrage können Berufsgerichte nur mit 
mindestens zwei Dritteln der Stimmen treffen. 

 
 

§ 63 Zeugen und Sachverständige 
 

(1) Der Vorsitzende eines Berufsgerichts kann 
Zeugen und Sachverständige nichteidlich oder eid-
lich vernehmen. Bei Nichterscheinen oder Verweige-
rung des Zeugnisses oder Gutachtens sind die Best-
immungen der Strafprozessordnung entsprechend 
anzuwenden. 
 

(2) Im Übrigen gelten für die Zulässigkeit der Ver-
nehmung und Beeidigung von Zeugen und Sachver-
ständigen, das Recht der Verweigerung des Zeug-
nisses, Gutachtens oder Eides und die Art der Beei-
digung die Vorschriften der Strafprozessordnung 
entsprechend. 

 
 

§ 64 Sitzungspolizei 
 

Im Verfahren vor den Berufsgerichten sind die 
Bestimmungen des Gerichtsverfassungsgesetzes 
über die Sitzungspolizei entsprechend anzuwenden. 

 
 

§ 65 Vollstreckung der Entscheidungen 
 

(1) Warnung und Verweis gelten mit der Rechts-
kraft der Entscheidung als erteilt. 
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(2) Geldbußen sind entsprechend den für die Voll-
streckung von gerichtlichen Bußgeldentscheidungen 
geltenden Vorschriften zu vollstrecken. Vollstre-
ckungsbehörde ist die Geschäftsstelle des Berufsge-
richts erster Instanz, soweit sich nicht der Vorsit-
zende dieses Gerichts die Vollstreckung ganz oder 
teilweise vorbehalten hat. Die Geldbußen fließen der 
Kammer zu. 
 

(3) Die Aberkennung der Mitgliedschaft in den Or-
ganen der Kammer sowie die Aberkennung des 
Wahlrechts und der Wählbarkeit in die Organe der 
Kammer werden mit der Rechtskraft der Entschei-
dung wirksam. 

 
 

IV. Wiederaufnahme des Verfahrens 
 

§ 66 Voraussetzungen für die Wiederaufnahme 
 

(1) Der Verurteilte oder der Vorstand der Kammer 
kann die Wiederaufnahme eines durch endgültige 
Entscheidung (§ 61 Abs. 2) abgeschlossenen ge-
richtlichen Verfahrens zu Gunsten des Verurteilten in 
entsprechender Anwendung des § 359 der Strafpro-
zessordnung in der jeweils geltenden Fassung bean-
tragen. 
 

(2) Der Antrag auf Wiederaufnahme des Verfah-
rens wird dadurch nicht ausgeschlossen, dass die 
Strafe bereits vollstreckt oder der Verurteilte gestor-
ben ist. Im Falle des Todes sind der Ehegatte, der 
Lebenspartner, die Verwandten auf- und absteigen-
der Linie und die Geschwister des Verstorbenen an-
tragsberechtigt. 

 
 

§ 67 Förmliche Erfordernisse des Antrags auf 
Wiederaufnahme 

 
(1) In dem Antrag sind der gesetzliche Grund der 

Wiederaufnahme des Verfahrens sowie die Beweis-
mittel anzugeben. 
 

(2) Er ist durch Vermittlung des Vorstandes der 
Kammer bei dem Berufsgericht einzureichen, des-
sen Entscheidung angefochten wird. 

 
 

§ 68 Wiederaufnahmeantrag und Vollstreckung 
 

(1) Durch den Antrag auf Wiederaufnahme des 
Verfahrens wird die Vollstreckung der Entscheidung 
nicht gehemmt. 
 

(2) Das Landesberufsgericht kann jedoch einen 

Aufschub sowie eine Unterbrechung der Vollstre-
ckung anordnen, auch wenn die Strafe vom Bezirks-
berufsgericht ausgesprochen worden ist. 

 
 

§ 69  
Entscheidung über den Wiederaufnahmeantrag 

 
Über den Antrag entscheidet das Landesberufs-

gericht, auch wenn das Bezirksberufsgericht die an-
gefochtene Entscheidung getroffen hat. In diesem 
Fall hat das Bezirksberufsgericht den bei ihm einge-
reichten Antrag mit seiner Äußerung dem Landesbe-
rufsgericht vorzulegen. 

 
 

9. ABSCHNITT 
Kosten des Berufsgerichts- und Vermittlungs-

verfahrens 
 

§ 70 Allgemeines 
 

Den sachlichen und persönlichen Aufwand für die 
Tätigkeit der Berufsgerichte haben die Kammern zu 
bestreiten (§ 23). 

 
 

§ 71 Verfahrenskosten 
 

(1) Die Verfahrenskosten bestehen aus Gebühren 
und Auslagen. 
 

(2) Als Auslagen gelten: 

1. Entschädigungen für Zeugen und Sachverstän-
dige, 

2. Tagegelder und Reisekosten der Mitglieder des 
Berufsgerichts, 

3. Kosten der Bereitstellung von Räumen bei Ge-
schäften außerhalb des Sitzes des Berufsge-
richts, 

4. Postgebühren für Zustellungen und Ladungen 
und für die auf Antrag übersandten Ausfertigun-
gen und Abschriften sowie Fernschreib- und 
Fernsprechgebühren, 

5. Schreibgebühren im Sinne des Gerichtskosten-
gesetzes, 

6. Kosten der öffentlichen Bekanntmachungen. 
 

(3) In der berufsgerichtlichen Entscheidung wird 
bestimmt, wer die Verfahrenskosten zu tragen hat. 
Sie sind dem Beschuldigten aufzuerlegen, soweit er 
verurteilt wird. Stehen die Verfahrenskosten außer 
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Verhältnis zu dem Verschulden, so kann von der Er-
hebung ganz oder teilweise abgesehen werden. 

 
(4) Hat ein Kammermitglied eine Anzeige wider 

besseres Wissen oder grob fahrlässig erstattet und 
dadurch ein Ermittlungsverfahren oder ein berufsge-
richtliches Verfahren veranlasst, so können ihm die 
dadurch entstandenen Verfahrenskosten auferlegt 
werden, außerdem kann die Veröffentlichung der 
Entscheidung auf seine Kosten angeordnet werden. 
Zuständig ist das Bezirksberufsgericht, bei dem das 
berufsgerichtliche Verfahren anhängig geworden ist 
oder, wenn noch kein Berufsgericht mit der Sache 
befasst war, das Bezirksberufsgericht, das für das 
berufsgerichtliche Verfahren zuständig gewesen 
wäre. Gegen die Entscheidungen steht dem Be-
troffenen innerhalb von zwei Wochen nach Eröffnung 
die Beschwerde an das Landesberufsgericht zu. 

 
 

§ 72  
Festsetzung der Höhe der Verfahrenskosten 

 
(1) Die Verfahrenskosten werden durch die Ge-

schäftsstelle des Berufsgerichts erster Instanz fest-
gesetzt. 
 

(2) Gegen die Festsetzung ist die Erinnerung zu-
lässig, über die das Berufsgericht erster Instanz end-
gültig entscheidet. 

 
 

§ 73 Bare Auslagen im Vermittlungsverfahren 
 

(1) Die Bestimmungen des § 71 Abs. 2 über Aus-
lagen gelten auch für das Vermittlungsverfahren. 
 

(2) Die Begleichung dieser Auslagen bildet einen 
Teil des Vermittlungsvorschlags. 
 

(3) Wird der Vermittlungsvorschlag nicht ange-
nommen, so sind die baren Auslagen als Kosten des 
berufsgerichtlichen Verfahrens zu behandeln, wenn 
ein solches eingeleitet wird. Geschieht dies nicht, so 
bestimmt der Vorstand der Kammer endgültig, wie 
die baren Auslagen durch die Beteiligten zu erstatten 
sind. 

 
 

§ 74 Beitreibung der Verfahrenskosten 
 

Die Verfahrenskosten sind von der Geschäfts-
stelle des Berufsgerichts erster Instanz entspre-
chend den für die Beitreibung der Kosten des ge-
richtlichen Bußgeldverfahrens geltenden Vorschrif-
ten beizutreiben. 

10. ABSCHNITT 
Ordnungswidrigkeiten, Übergangs- und 

Schlussvorschriften 
 

§ 75 Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig seinen Meldepflichten nach § 3 oder nach 
der Meldeordnung der jeweiligen Kammer zuwider-
handelt. 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße geahndet werden. 
 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36  
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten ist die Kammer. 

 
 

§ 76 Handelskammerumlage der Apotheker 
 

Apothekenbesitzer, die als Inhaber einer Firma ins 
Handelsregister eingetragen sind, werden zu den 
Kosten einer Handelskammer öffentlichen Rechts 
neben dem Grundbeitrag nur mit einem Viertel der 
Umlage veranlagt, die rechnungsmäßig auf sie ent-
fällt. 

 
 

§ 77* Übergangsregelungen 
 

Die bisher von den Kammern ausgesprochenen 
Anerkennungen gelten als Anerkennung nach die-
sem Gesetz mit der Maßgabe, dass die in diesem 
Gesetz und in der Weiterbildungsordnung bestimm-
ten oder zugelassenen entsprechenden Bezeich-
nungen zu führen sind. 
 
 
Anlage 1 
 

Elemente der Verhältnismäßigkeitsprüfung 
(zu § 9b Absatz 1) 

 
Nach § 9b Absatz 1 zu berücksichtigende Elemente: 
 
a) die Eigenart der mit den angestrebten Zielen des 

Allgemeininteresses verbundenen Risiken, ins-
besondere der Risiken für Dienstleistungsemp-
fängerinnen und Dienstleistungsempfänger, ein-
schließlich Verbraucherinnen und Verbraucher, 
Berufsangehörige und Dritte; 

 
b) die Frage, ob bestehende Regelungen spezifi-

scher oder allgemeiner Art, etwa die Regelungen 
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in Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Pro-
duktsicherheit oder des Verbraucherschutzes, 
nicht ausreichen, um das angestrebte Ziel zu er-
reichen; 

 
c) die Eignung der Vorschriften hinsichtlich ihrer An-

gemessenheit zur Erreichung des angestrebten 
Ziels, und ob sie diesem Ziel tatsächlich in kohä-
renter und systematischer Weise gerecht werden 
und somit den Risiken entgegenwirken, die bei 
vergleichbaren Tätigkeiten in ähnlicher Weise 
identifiziert wurden; 

 
d) die Auswirkungen auf den freien Personen- und 

Dienstleistungsverkehr innerhalb der Europäi-
schen Union, die Wahlmöglichkeiten für die Ver-
braucherinnen und Verbraucher und die Qualität 
der bereitgestellten Dienstleistungen; 

 
e) die Frage, ob zur Erreichung des im Allgemeinin-

teresse liegenden Ziels auch auf mildere Mittel 
zurückgegriffen werden kann; sind die Vorschrif-
ten nur durch den Verbraucherschutz gerechtfer-
tigt und beschränken sich die identifizierten Risi-
ken auf das Verhältnis zwischen dem Berufsan-
gehörigen und dem Verbraucher und wirken sich 
deshalb nicht negativ auf Dritte aus, ist insbeson-
dere zu prüfen, ob das Ziel durch Maßnahmen er-
reicht werden kann, die milder sind als die Maß-
nahme, die Tätigkeiten vorzubehalten; 

 
f) die Wirkung der neuen und geänderten Vorschrif-

ten, wenn sie mit anderen Vorschriften, die den 
Zugang zu reglementierten Berufen oder deren 
Ausübung beschränken, kombiniert werden, und 
insbesondere, wie die neuen oder geänderten 
Vorschriften kombiniert werden mit anderen An-
forderungen zum Erreichen desselben im Allge-
meininteresse liegenden Ziels, ob sie zu diesem 
Ziel beitragen und zum Erreichen desselben not-
wendig sind. 

 
 
Anlage 2 
 

Elemente der Verhältnismäßigkeitsprüfung 
(zu § 9b Absatz 2) 

 
Nach § 9b Absatz 2 zu berücksichtigende Elemente: 
 
a) der Zusammenhang zwischen dem Umfang der 

von einem Beruf erfassten oder einem Beruf vor-
behaltenen Tätigkeiten und der erforderlichen 
Berufsqualifikation; 

 

b) der Zusammenhang zwischen der Komplexität 
der betreffenden Aufgaben und der Notwendig-
keit, dass diejenigen, die sie wahrnehmen, im Be-
sitz einer bestimmten Berufsqualifikation sind, 
insbesondere in Bezug auf Niveau, Eigenart und 
Dauer der erforderlichen Ausbildung oder Erfah-
rung; 

 
c) die Möglichkeit zum Erlangen der beruflichen 

Qualifikation auf alternativen Wegen; 
 
d) die Frage, ob und warum die bestimmten Berufen 

vorbehaltenen Tätigkeiten mit anderen Berufen 
geteilt oder nicht geteilt werden können; 

 
e) der Grad an Autonomie bei der Ausübung eines 

reglementierten Berufs und die Auswirkungen 
von Organisations- und Überwachungsmodalitä-
ten auf die Erreichung des angestrebten Ziels, 
insbesondere wenn die mit einem reglementier-
ten Beruf zusammenhängenden Tätigkeiten un-
ter der Kontrolle und Verantwortung einer ord-
nungsgemäß qualifizierten Fachkraft stehen; 

 
f) die wissenschaftlichen und technologischen Ent-

wicklungen, die die Informationsasymmetrie zwi-
schen Berufsangehörigen und Verbraucherinnen 
und Verbrauchern tatsächlich abbauen oder ver-
stärken können. 

 
 
Anlage 3 
 

Elemente der Verhältnismäßigkeitsprüfung 
(zu § 9b Absatz 3) 

 
Nach § 9b Absatz 3 zu berücksichtigende Auswir-
kungen: 
 
a) Tätigkeitsvorbehalte, geschützte Berufsbezeich-

nung oder jede sonstige Form der Reglementie-
rung im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a 
der Richtlinie 2005/36/EG; 

 
b) Verpflichtungen zur kontinuierlichen beruflichen 

Qualifizierung; 
 
c) Vorschriften in Bezug auf Berufsorganisation, 

Standesregeln und Überwachung; 
 
d) Pflichtmitgliedschaft in einer Berufsorganisation, 

Registrierungs- und Genehmigungsregelungen, 
insbesondere wenn diese Anforderungen den Be-
sitz einer bestimmten Berufsqualifikation implizie-
ren; 
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e) quantitative Beschränkungen, insbesondere An-
forderungen, die die Zahl der Zulassungen zur 
Ausübung eines Berufs begrenzen oder eine Min-
dest- oder Höchstzahl der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, Geschäftsführerinnen und Ge-
schäftsführer oder Vertreterinnen und Vertreter 
festsetzen, die bestimmte Berufsqualifikationen 
besitzen; 

 
f) Anforderungen an bestimmte Rechtsformen oder 

Anforderungen in Bezug auf die Beteiligungs-
struktur oder Geschäftsleitung eines Unterneh-
mens, soweit diese Anforderungen unmittelbar 
mit der Ausübung des reglementierten Berufs zu-
sammenhängen; 

 
g) geografische Beschränkungen, einschließlich 

dann, wenn der Beruf in Teilen eines Mitglied-
staates in einer Weise reglementiert ist, die sich 
von der Reglementierung in anderen Teilen un-
terscheidet; 

 
h) Anforderungen, die die gemeinschaftliche oder 

partnerschaftliche Ausübung eines reglementier-
ten Berufs beschränken, sowie Unvereinbarkeits-
regeln; 

 
i) Anforderungen an den Versicherungsschutz oder 

andere Mittel des persönlichen oder kollektiven 
Schutzes in Bezug auf die Berufshaftpflicht; 

 
j) Anforderungen an Sprachkenntnisse, soweit 

diese für die Ausübung des Berufs erforderlich 
sind; 

 
k) festgelegte Mindest- und Höchstpreisanforderun-

gen; 
 
l) Anforderungen an die Werbung. 
 
 
Anlage 4 
 

Elemente der Verhältnismäßigkeitsprüfung 
(zu § 9b Absatz 4) 

 
Nach § 9b Absatz 4 zu berücksichtigende Anforde-
rungen: 
 
a) eine automatische vorübergehende Eintragung 

oder eine Pro-Forma-Mitgliedschaft bei einer Be-
rufsorganisation nach Artikel 6 Satz 1 Buchstabe 
a der Richtlinie 2005/36/EG; 

 

b) eine vorherige Meldung nach Artikel 7 Absatz 1 
der Richtlinie 2005/36/EG, die nach Artikel 7 Ab-
satz 2 der Richtlinie 2005/36/EG erforderlichen 
Dokumente oder eine sonstige gleichwertige An-
forderung; 

 
c) die Zahlung einer Gebühr oder von Entgelten, die 

von der oder dem Dienstleistungserbringenden 
für die Verwaltungsverfahren im Zusammenhang 
mit dem Zugang zu reglementierten Berufen oder 
deren Ausübung gefordert werden. 

 


